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Oendnrmerlehochalplnlst In der Wand 

modernen Verkehrsmittel ermögli
chen es fast jedem Menschen, in die alpi
nen Regionen mit all ihren Gefahren vor
zudringen. Unerfahrenheit und Unvorsich
tigkeit werden dann leider nur zu pft 
gefährliches Verhängnis. Oesterreichs Al
pingendarmen stehen Tag und Nacht be
reit, um in Bergnot geratenen Menschen 
zu helfen. 
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ALLE VERSICHERUN6SZWEl6E 

BUNDESLINDER 

VERSICHERUNG 

DIE 61WSSE ÖSTERREICHISCHE VERSICHERUNGSANSTALT 

WIEN L RENN6ASSE I • TEL&l-GMI 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN 
der beim Einkauf Wert auf erstklassige Qualltllt, Paßform IIDd 

niedere Preise legt, Ist das 

BEKLEIDUNG 

WARENHAUS 

,,BI-KRI''-
Wien V, Schönbrnnner Straße 9' 

Wien Vill, Lerchenfelder Straße liO 

TEXTILIEN 
SCHUHE 

�DERWAREN 
WÄSCHE 

LINOLEUM 
TEPPICHE 

PLASTIKWAREN 
WACHSTUCH 

VORHÄNGE 
MODEWAREN 

UHREN 
GOLDWAREN 

Nehmen auch Sie unser überaus vortell• 

haftes Teilzahlungssystem mit den 

großen Begünstigungen In ADBpruoh: 

FUr Gendarmerie 11Dd deren Angehörlae 

► ohne Anzahlung

Üie Versicherungsanstalt der öster-

reichischen Bundesländer ist stolz, seit 

J.µrrzehnten als Vertrauensanstalt der 

};3eamten der österreichischen Exeku

tive zu gelten und kann mit Genug

tuung auf Versicherungsleistungen ver

weisen, die in den Kreisen der Gen

darmerie höchste Anerkennung ge

funden haben. 

Unser versierter Mitarbeiterstab in 

Stadt und Land steht den Angehöri

gen der Exekutive. weiterhin jederzeit 

gerne in allen Versicherungsfragen zur 

Verfügung. 

Aussteller und Besucher 
sind freundlichst einge
laden, die 

GRAZER SÜDOSTMESSE 
(26. September bis 4. Oktober 1959) 

zu besuchen. Sie ist die zweit
größte und älteste österreichi
sche Messe und das Schaufenster 
nach dem Südosten. Starke inter
nationale Beteiligung, reiche Be
schickung, mehrere 

Sonderschauen 

wie neue Baustoffe, neue Bau
weisen, Güterverkehrsausstel
lung der ÖBB, Rinderschau der 
Fleckviehzuchtverbände Steier
marks verbunden mit einer Fut
termittelschau, Steirische Fisch
ausstellung. 

Auskünfte: Messeleitung in Graz (Stmk.) 

Tel. 86451, FS 03/511 
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Das Parteiengehör im Verwaltungsstrafverfahren 
1 Von Landesamtssekretär HANS FLASCHBERGER, Hermag-0r, .Kärnten 1 

Der oberste Grundsatz im Verwaltungsverfahren ist 
das Parteiengehör. Er wird auch auf das Verwaltungsstraf
verfahren übertragen und findet in einer besonderen Be

,a, stimmung im Verwaltungsstrafgesetz seine nähere Erklä
'llll!!![l!!!Fung. Dies läßt erkennen, welche Bedeutung auch im Ver

waltungs-strafverfahren dem Parteiengehör zukommt. 
Der Begriff „Partei'\ ist im Verwaltungsverfahrens

gesetz erklärt. So sind Personen, die an der Sache ver
möge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Inter
esses beteiligt sind, Parteien. Als Parteien gelten im Ver
waltungsstrafverfahren· der Privatkläger, der Privatbetei.
ligte und der Beschuldigte. Der Beschuldigte ist nach aus
drücklicher Bestimmung des Verwaltungsstrafgesetzes 
Partei im Sinne des Verwaltungsstrafgesetzes. Es kommen 
ihm daher im besonderen atrch hinsichtlich des Parteien
gehörs und der Akteneinsicht die Rechte einer Partei zu. 

Zunächst ist dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, 
sich zu rechtfertigen. Es wird irun hiebei anheimgestellt, 
gelegentlich der Rechtfertigung auch die seiner Verteidi
gung dienlichen Beweismittel mitzubringen oder der Be
hörde bekanatzugeben. Aber auch dann, wenn ein Straf
erkenntnis nicht schon bei der mündlichen Verhandlung 
erlassen werden kann, ist dem Beschtrldigten vor Fällung 
des Erkenntnisses noch einmal Gelegenheit zu geben, sich 
zum Ergebnis der später vorgenommenen Beweiserhebun
gen, wenn sie im Straferkenntnis berücksichtigt werden 
sollen, zu äußern. Dieses gesetzliche Erfordernis wird 
vielfach dann angewendet, wenn das Strafverfahren, so 
auch das Ermittlungsverfahren, auf schriftlichem Wege· 
geführt wird. Dabei bleibt aber da,s Recht des Beschuldig-

.A ten, eine mündliche Vernehmung zu verlangen, unein-
� geschränkt. Desgleichen kann sich der Beschuldigte auch 

schriftlich rechtfertigen. Im Verwaltungsstrafverfahren ist 
nämlich der Grundsatz der Mündlichkeit und der der Un
mittelbarkeit nicht allgemein vorgeschrieben. 

Die Behörde kann zur Durchführung der Vernehmung 
auch die für den Wohnsitz des Beschuldigten zustäindige 
Behörde, aYso Gemeinde, ersuchen. Dies erfordert, daß 
alle für den Tatbestand maßgebenden Schriftstücke, auch 
solche von Gendarmeriedienststellen, dieser Gemeinde zur 
Verfügung gestellt werden. Die Strafbehörde oder die er
suchte Behörde hat dem Beschuldigten die Einsteht und 
die Abschriftnahme der Akten oder Aktenteile zu ge
statten wenn deren Kenntnis zur Verteidigung erforder
lich is-t. Zu den für die Verteidigung maßgebenden Akten 
und Aktenteilen gehören auch zweifellos Gendarmerie
berichte, we über die Tat aussagen, oder auch solche Be
richte, die zur Beweisführung dienen. Ausgenommen von 
der Akteneinsich_j; sind Beratungsprotolwlle, Amtsvorträge, 
Erledigungsentwürfe und sonstige Schriftstücke, deren 
Einsichtnahme durch Parteien eine Schädigung berech
tigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder 
eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen 
oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. 

Es kann dahe:r keinem Mangel unterliegen, wenn der 
Beschuldigte, soweit es zu seiner Verteidigung notwendig 
ist, die nach den Grundsätzen der Gendarmeriedienst
instruktion erstellten Berichte, die uneingeschränkt jeder 
objektiven Prüfung standhalten müssen, zur Einsicht bzw. 
zur Kenntnis bekommt. Leumundsberichte und sonstige 

Berichte über die Person des Beschuldigten sind natur
gemäß hievon ausgenommen. Sie werden auch kaum für 
die Verteidigung von Bedeutung sein. 

Die von der Gendarmerie geführten Erhebungen und 
verfaßten Anzeigen gelten als mittelbare Beweisaufnarune 
im Verwaltungsstrafverfahren. Dabei liegt es aber im 
Ermessen der Behörde, in welchem Umfange diese Be
richte zur Beweisfeststellung herangezogen werden. Wäh
rend die Vernehmung oder Befragung von Zeugen durch 
die Gendarmerie nicht in dem Umfange die Gewähr 
für die Wahrheit der Aussage bietet, wie die Vernehmung 
vor der Behörde, da ihr nicht das Recht der Strafandro
hung im Falle der vorsätzlich falschen Zeugenaussage zu
kommt, ist aber gerade die erhebende und ausforschende 
TätigkeÜ von bes-onderem Wert. Auch bei Anzeigen ist 
deshalb zu erwägen, in welchem Maße sie als Beweis
mittel anzusehen sind. Stützt sich die Anzeige auf die 

eigene dienstliche Wahrnehmung eines Gendarmeriebearn
ten, so wird ihr in der Regel volle Beweiskraft zuzu
erkennen sein. Manche Anzeigen stützen ,sich jedoch nur 
auf Mitteilungen von Vertrauenspersonen. Einer s,olchen 
Anzeige wird deshalb auch nicht dieselbe Beweiskraft 
zukommen. 

Wi:rd nun von einem Gendarmeriebeamten auf Grund 
•eigener dienstlicher Wahrnehmung eine Verwaltungsüber
tretung angezeigt, so ist die Behörde berechtigt, ohne wei
teres Verfahren mittels einer Strafverfügung eine Strafe ·
zu verhängen. Dadurch kommt besonders die Bedeutung,
die einer Aussage eines Gendarmeriebe·amten über eigene
Wahrnehmungen zukommt, zum Ausdruck. Für Jugend
liche gelten diese Bestimmungen allerdings nicht. Sie sind
außerdem auch hinsichtlich des Strafausmaßes einge
schränkt. Es dürfen Geldstrafen nur bis zu 500 S und
Arreststrafen nur bis zu drei Tagen verhängt werden. 

Findet die Behörde diese Voraussetzungen zur Erlas
sung einer Strafverfügung nicht vor, so ist sie verpflich�et, 
gegen den Angezeigten das ordentliche Strafverfahre�. ein
zuleiten. Hiefür gilt dann der bereits eingangs er�ahnt� 
Grundsatz des Parteiengehörs. Dieser Grundsatz gilt bei 
Jugendlichen in jedem Falle und bei Angezeigten, geg_en
die eine Strafverfügung er'lassen wurde, auch_ nach recht
zeitiger Einbringung eines Einspruches. Der Emspr1:ch �e
wirkt die Außerkraftsetzung der Strafverfügung; die Em

spruchsbegründung gilt dabei als Rechtfertigung _vor der
Behörde. Wenn aber der Beschuldigte "von dem ihm. zu
stehenden Recht vor der Behörde gehört zu werden keinen

Gebrauch macht und ihm die Folgen des Versäumni�ses 

auch bei eigenhändiger Zustellung des 1;,adungs_beschetdes

ausdrücklich angedroht waren, kann die Behorde ohne 

weitere Anhörung das Straferkenntnis erlassen. Aber auch

diese Tatsache verwirkt nicht das Recht des Beschul

digten etwa im Berufungsverfahren zu verlan�en, vor der

Behörde gehört zu werden. Die Behörde hat hiedurch n�r 

die Möglichkeit, das Strafverfahren auch geg�n den Wil

len des Beschuldigten zum Abschluß zu bringen. Jede

Einschränkung des Parteiengehörs ist ein Verfahrens

mangei" und führt unbedingt zur Beh:bung des Erkennt

nisses durch die im Instanzenzug ubergeordneten Be-

hörden. 
Die Gewährung des Parteiengehörs im Sinne des Ver-
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RAPID-ZIEGELSTEGDECKE 

Ve r t r e t u n g e n  i n  d e n  B u n d e s l än d e r n: 

Steiermark: 
Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft 
Steirischer Rapid-Deckenbau, 

Graz-St. Peter, Peterstalstraße 15 
Kärnten: 

Rapid-Deckenbau Knittelfeld, Sandgasse 32 
Oberösterreich und Salzburg: 

Ziegelei K. u. E. Würzburger, Wels-Aschet 
. Tirol: 

Baustoffgroßhandlung Alois Mayr, Wörgl 
Vorarlberg: 

Ziegelei Gebr. Hilti & C. Weibel, Götzis 

,, RAPID-Bau g ese 11s eh a f t" 
Ing. Emge Komi:n.-Ges. Wien I, Renngasse 6 

Führendes Spezialh,aus für den Herrn

,-

Wien III 

Leading Men's 
wear store 

Tout pour 
Monsieur 

Reichhaltige 
Auswahl in orig. 
englischen 
Stoffen 

Erstklassig 
geschulte Kräfte 
in unserer 
Maßabteilung 

Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 72 63 97, 73 5162 



27. INNSBRUCKER MESSE

mit Fachmesse für Hotel-, · Gaststätten- und Fremden

verkehrsbedarf und landwirtschaftlicher Spezialabteilung 

19.-27. SEPTEMBER 1959 

Mit Messeausweis 250/o Fahrpreisermäßigung 

wal tungsstrafgesetzes obliegt der Verwaltungsbehörde. Da
her kommt, wie auch der Verwaltungsgeri-chtshof in' 
einem Erkenntnis festgestellt hat, der Vernehmung des 
Beschuldigten durch die Gendarmerie als Wachkörper 
nicht die verfahrensrechtliche Wirkung im Sinne des 
Gesetzes zu. Dadurch wird aber der Wert der Erhebungs
arbeit der Gendarmerie nicht vermindert, sondern bilden 
gerade diese Erhebungsunterlagen, wozu auch die nieder
schriftliche Befragung der Angezeigten oder Verdächtigen 
gezählt werden kann, einen sehr wesentlichen Bestandteil 
des Beweisverfahrens. Wenn daher trotzdem die Beschul
digtenvernehmung unter anderem auch über ein Ge
meindeamt veranlaßt wird, so nur des.halb, weil das 
Parteiengehör gewahrt werden muß und die Erlassung 
eines Straferkenntnisses davon abhängt. Sehr oft wird vom 
Beschuldigten bei der Gewährung des Parteiengehörs vor 
der Behörde (auch Gemeinde) auf die Angaben verwiesen, 
die er dem einschreitenden oder erhebenden Gendarmerie
beamten gegenüber gemacht hat. Da genügt auch der in 
F,orm einer Niederschrift aufgenommene und v•om Be
schuldigten unterfertigte Hinweis, daß die vor der Gen
darmerie gemachten Angaben zur Beschuldigtenrechtfer
tigung erhoben werden. 

Das Recht auf Parteiengehör nehmen aber auch der 

Privatankläger und der Privatbeteiligte in Anspruch. Der 
Privatbeteiligte allerdings nur dann, wenn in der einzelnen 
Verwaltungsvorschrift ausdrücklich bestimmt wird, daß 
im Straferkenntnis auch über die privatrechtlichen An
sprüche zu entscheiden ist. Dabei wird weder der Privat
ankläger noch der Privatbeteiligte das Parteiengehör im 
Sinne der Verteidigung in Anspruch nehmen. Sie werder., 
das Interesse vielmehr auf den Strafantrag bzw. auf 
den Ersatzanspruch richten. In Privatanklagesachen schrei-
tet die Behörde nicht von Amts wegen, sondern nlllr auf 
Antrag ein. Solche Privatanklagesachen sind die Verwal
tungsübertretung der Ehrenkränkung und die Verwaltungs
übertretung nach einzelnen Bestimmungen des Muster
schutzgesetzes. Der Einfluß des Privatbeteiligten in einem 
Verwaltungsverfahren beschränkt sich nur auf die Gel
tendmachung seiner privatrechtlichen Ansprüche. 

Also hat die Verwaltungsbehörde bei der Durchführung 
von Strafverfahren qie gesetzlich festgesetzten Grundsätze 
über das Parteiengehör zu wahren; sie ist aber auch ver
pflichtet, durch eine lückenlose Beweisführung weitest
gehende Klarheit über das Verschulden im einzelnen 
zu schaffen. Dies wird um so eher möglich sein, je bes
ser die Zusammenarbeit zwischen der Behörde und der 
Gendarmerie gepflegt wird. 

Eine besondere Art der Gaunersprache 
Von Gend.-Revierinspektor FRANZ GSCHWANDTNER, Gendarmeriep-0stenk•omman:fo Tamsweg im Lungau, Salzburg 1 

In der einschlägigen Literatur wurden zwar schon wie
derholt Abhandlungen über Anwendung und Entstehen der 
Gaunersprache, des Verbrecherjargons und dergleichen 
geschrieben, doch scheinen auch hier immer wieder neue 
Varianten aufzutauchen und Anwendung zu finden. Ich 
möchte anschließend einen besonderen Fall der Anwen
dung einer Art Gaunersprache schildern, wie- er kürzlich 
den Beamten des hiesigen Gendarmeriepostens bekannt 
wurde. 

Am 8: Juli 1959 um etwa 0.30 Uhr kam aufgeregt und 
gestikulierend ein etwas schwachsinniger Hilfsarbeiter 
auf den hierortigen Gendarmerieposten und erstattete dem 
lnspektionsbeamten die Anzeige, daß er v,o•r etwa einer 
Stunde außerhalb des Marktgebietes Tamsweg von zwei 
Burschen überfallen und unter Schlägen und Drohungen 
seiner Barschaft von etwa 160 S beraubt worden sei. 
Durch sofort einsetzende Streifungen und Fahndungen 
gelang es bereits um 10 Uhr, zwei wiederholt v'•orbestrafte 
Brüder (20 und 23 Jahre alt), die i!n einer Nachbargemeinde 
wohnhaft waren, auszuforschen, zu verhaften und des 
Raubes zu überführen. Interessant zu hören war nun, wie 
sich die Burschen zum Raube verabreden konnten. Sie 
lernten i:n Tamsweg das Opfer zur Nachtzeit kennen. 
Der Schwachsinnilge klagte den Burscpen, daß er kein 
Quartier habe, w-orauf si,e ihm sagten, sie könnten ihm 
bei ei,nem Bauern außerhalb des Ortes Unterkunft be
schaffen. In seiner Vertrauensseligkeit ging der Hilfs
arbeiter - nichts Böses ahnend - mit den Burschen mit, 
nachdem ihn diese vorher noch gefragt hatten, ob er Geld bei 
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sich habe. Dies beantwortete das Opfer mit der Aeuße-4lt1
rung „Geld habe er genug". Zu dritt gingen sie nun zu 
mitternächtlicher Stunde einsame Wege, wobei sich die 
Räuber in Gegenwart des Opfers zum Verbrechen ver
abreden konnten. Sie wendeten die s-ogenannte „B
Sprache" an, womit es möglich ist, die Umgangssprache 
derart zu verschleiern, daß es einem Uneingeweihten un
möglich ist, der Unterhaltung zu folgen. Es wird bei 
dieser Sprachanwendung bei jedem dritten Buchstaben ein 
„b" eingesetzt, so daß zum Beispiel die Worte, wie „den 
rauben wir aus", wie folgt tu sprechen sind: ,,Deb rabeb 
wib aub." Die beiden Verhafteten hatten in der Anwen
dung dieser Verschleierungssprache eine derartige Uebung, 
daß sie sich fließend miteinander unterhalten konnten, 
wobei sie am Posten - nach rest1oser Aufklärung des 
Falles - einen Extravortrag in diesem Sprachgebrauch 
gaben. Es war keinem zuhörenden Beamten möglich, auch 
nur annähernd den tatsächlichen Wortlaut des Gesprä
ches zu entnehmen. Diese Sprache, die sich die Burschen 
in einer Erziehungsanstalt eingeübt hatten, wo dieser 
Sprachgebrauch scheinbar sehr häufig sein soll, läßt sich 
auch als sogenannte „G-Sprache", ,,F-Sprache" usw. ver
wenden, wobei jedem dritten Buchstaben eben ein F" 
oder ein „G" eingesetzt wird. Zweifelfos ist behariliches 
Ueben bis zur fließenden Anwendung dieser Verschleie
rungssprache notwendig, doch zeigt auch der gegenständ
liche Fall wieder deutlich, daß die asozialen Elemente 
keine Mühe scheuen, um ihre verbrecherischen Ziele zu 
erreichen. 

Blitzschlag in Stahlseilsicherung am Dachstein 
Von Gend.-Ray,onsi:nspektor SEBASTIAN GAPPMAIER, Gendarmeriepostenk,ommand,o Bad Goisern, Oberösterreich 

Von Gewittern im allgemeinen sprechend, kann man 
sie als unliebsame Begleiterscheinung des sehnlich er
warteten Sommers betrachten. Im Hochgebirge jedoch, von 
diesen Wetterunbilden überrascht zu werden, bedeutet für 
Mensch und Tier eine furchterregende und oft s,ogar töd
liche Gefahr. Fernab von Schutzhütten droht sich sogar 
jeder zum Schutze ausgesuchte Baum oder Felsblock ge
gen den Menschen zu verschwören. Nicht umsonst sucht 
selbst an klaren Tagen der geübte Blick des erfahrenen 
Bergsteigers das _Firmament nach verdächtigen Wolken ab, 
die eine Gewitternhnung in sich bergen. 

Am 13. Juli 1959 unternahmen Tomisten von der 
Simonyhütte aufsteigend eine Tour über den Hallstätter
gletscher, Ostgrat, auf den Hohen Dachstein, mit dem Ziel, 
über den Westgrat die Adamekhütte zu erreichen. Der 
Aufstieg erfolgte bei schönem, jedoch schon gewitter
schwülem Wetter. Bei der um 5.30 Uhr begonnenen Wan-

Die Verletzte wird in die Kabine des Hubschraubers gehoben 

derung erreichte die Gruppe gegen 13 Uhr das Gipfel
kreuz des Hohen Dachsteins. Und hier oben hatten sich 
bei einem Ehepaar sehr starke Ermüdungserscheinungen 
bemerkbar gemacht, so daß die Gruppe beschloß, 
von der Adamekhütte Leute und Gerätschaften zu Hilfe 
und eventuellem Abtransport herbeizuholen. Dieser Be
schluß wurde in echt bergsteigerisch-kameradschaftlicher 
We�se, aber ohne Zustimmung des Wetterg:ottes gefaßt. 

.Während diese Grup�e die Adamekhütte noch erreichen 
- konnte, wurde das Hilfe erwartende Ehepaar von einem 

rasch hereinbrechenden Gewitter überrascht. In pausen
loser Folge zuckten die Blitze, grollten die Donz1er; der 
Rastplatz in etwa zwei Meter Entfernung der Stahlseil
sicherung glich einer alles verschlingenden Hölle. Jeder
mann, der jemals ähnliches erlebt oder gesehen hat, wird 
erme,ssen können, wie qualv?ll auss_ichtslos die Lage der 
beLden Touristen war, die kraft- und schutzlos der Vehe
menz der Naturgewalten gegenüberstanden. Diese Rast 
war für die beiden nichts anderes als ein grauenvolles 
Todeserwarten in Himmelsnähe. Jede Sekunde konnte den 
Tod bringen, gleichermaßen gefürchtet wie erwartet. Die 
elektrisc):1 geladenen Feuerzüngelchen an der Stahlseil
sicherung konnte die 26jährige Frau nicht mehr sehen, 
da sie im selben Augenblick durch die Ueberstrahlung 
gelähmt und ihres Bewußtseins beraubt wurde. Der Blitz-

SERIENMöBEL JEDER ART 

strahl durchbohrte Unter- und Oberschenkel und ließ 
die Zahnplomben zerbröckeln. Rauch und Brandgeruch 
kamen aus dem krampfarJ;ig geöffneten Mund. Der Mann 
hingegen war v,om Blitzstrahl verschont geblieben, nicht 
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� OTTO WENZEL 
/FA.RBEN\, GRAZ, Grazbachgasse 69, Tel. 87 811

aber von Angst und Schrecken, .seine Gattin zu _verlier�n. 
Diese alle bedrohende Gewittergefahr mag wohl die Ur
sache gewesen sein, daß sich von - den vielen in der 
Adamekhütte weilenden Touristen vorerst keiner ent
schließen konnte, an der Bergung der beiden teilzuneh
men. Einigen mutigen, erfahrenen Männern gelang e.., 
dann, die stark Verletzte gegen 21.30 Uhr zur Hütte zu 
bringen. Am darauffolgenden Tage wurde nach Anforde
rung eines Hubschraubers die alpine Einsatzgruppe der 
Gendarmerie zur Adamekhütte beordert. Am späten Nach
mittag dort eintreffend, wurde sofort der Abtransport mit
tels Kurztrage vorbereitet. Gleichzeitig hörte man von 
fern·e das Surren des herannahenden Hubschraubers. Der 
durch hervorragendes Können bekannte und von den 
Alpingendarmen als „Gletscherpilot" bezeichnete Gendar
meriemajor Dr. Kubert vollzog trotz Fehlens der sonst 
notwendigen Vorkehrungen eine sichere Berglandung. 
Die arge Schmerzen leidende Verletzte konnte so bedeu
tepd rascher, gefahrloser und wohl auch behutsamer ab
transportiert und der ärztlichen Betreuung zugeführt wer
den. Alle, Miterlebende· und Helfende, begleiteten in Ge
danken den abfliegenden Helikopter mit dem aufrichtigen 
Wunsche, daß der Verletzten das Glück beschieden sei, 
das Krankenhaus als gesunde Frau und Mutter verlassen 
zu können. 

Alpine Einsntzgruppe vor dem startbereiten Heliokopter 

Photos: Gend.-Rayonsinspektor Gabriel Prodinger, Bad Ischl 

SCHAU RAUME: 

Wien I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68 
Graz I, Radetzkystraße 20, Tel. 971 78 
Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 
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Ein Schiff fährt durch Oberösterreich 
Bericht über den bisher größten Landtransport 

Von Gend.-Rittmeister EWALD SCHWEITZER, Kommandant der Verkehrsabteilung des 
Landesgendarmeriekommand·os für Oberösterreich 

Große Transporte, die sich gleich Ungeheuern langsam 
. über unsere Straßen bewegen, gehören bereits zu den 

Erscheinungen des Alltags im Verkehr. Selten allerdings 

Der Leiter des Bundeskraftwagendienstes der öBB Hofrat Mrawlak 
aus Wien mit dem Kommandanten des Begleitkommandos vor der 

Abfahrt 

sieht man den riesigen Körper eines Schiffes, das, seinem 
Element entfuhrt, sich den Weg über unsere Straßen 
bahnt. 

Dieses interessante Schauspiel aber konnten Tausende
vor einiger Zeit in Oberösterreich erleben, als nämlich 
ein Schiff der Oesterreichischen Bundesbahnen, das für 
die Schiffahrt am W-01fgangsee bestimmt war, von. der 
Schiffswerft Linz über Land nach Zinkenbach am Wolf
gangsee transportiert wurde. 

Es handelte sich um ein Schiff, das die öBB von Un
garn im KompensaUonswege erworben hatte. Es wurde in 

Haarscharf an einer Mauer vorbei (Lambach) 
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der Czepelwerft bei Budapest gebaut, hat eine Länge von 
27 m, eine Breite von 5,52 m, eine Höhe von 5,12 m und
ein Gewicht von zirka 30 t. 

Wochenlange Vorbereitungen und umfangreiche Bespre
chungen der am Transport Beteiligten waren notwendig, 
um die Ueberstellung dieses Monstrums· auf dem Land
weg durch ganz Oberösterreich gefahrlos und planmäßig 
abwickeln zu können. 

Im Zuge dieser Vorbereitungen mußten die Aufbauten
des Schiffes, das auf der Donau bis Linz gekommen war,
zum Teil abmontiert werden. An verschiedenen Straßen ent
lang des geplanten Transportweges wurden Verbreite!'ungen 
vorgenommen; Brücken mußten verstärkt und zum Teil die 
Ueberspannungen dieser Brücken ausgenietet werden; ein
Holzhaus an einer bes-anders engen. Straßenstelle wurde
zum Niederreißen vorbereitet; 26 Bäume. einer Allee fiele'1. 
- wohl zum Wohle aller Verkehrsteilnehmer - diesen 
Vorbereitungen zum Opfer. Entlang der ganzen Fahrt
strecke wurden die Baumkronen zugeschnitten, die dem 
Transport voraussichfüch im Wege stehen würden. •�

Endlich, am 23. April 1959, 4 Uhr früh, konnte das 
Startzeichen für diesen Großtransport, dessen Länge sich 

Das Schiff füllt die ganze Straße aus 

nunmehr auf 34 m und dessen Gewicht sich auf 50 t er
höht hatten, gegeben werden. Drei Funkwagen der Ver
kehrsabteilung und sieben Motorräder, drei davon mit
Teleport-Funkgeräten, hatten diesen Transport zu sichern.
Eine große Wagenkol•on:1e, in der Vertreter aller betei
ligten Stellen mitfahren wollten, folgte dem riesigen 
Schiff. Reporter von Film, Fernsehen, Rundfunk und 
Presse aus ganz Europa waren vertreten, um dieses
interessante Geschehen in Bild und Ton festzuhalten. 

Hatte sich der technische Leiter des Transportes um
dessen Durchführung zu bemühen, so bega:1n nunmehr
die schwierige Aufgabe für die Gendarmerie, die Fahrt
strecke für den Transport freizuhalten. 

Da es durch die Breite von über 5 m nicht mehr mög
lich war, am Transport vorbeizukommen, mußte der ge
samte Verkehr etappenweise total gesperrt werden. Die 
begleitenden Motorradfahrer und die enÜang der Strecke 
eingesetzten Beamten der örtliche,1 Dienststellen hatten
die Zufahrten abzuriegeln. 

Besonders schwierig wurde diese Aufgabe entlang der 

Wiener Bundesstraße Nr. 1, die von der Stadtgrenze Linz
bis Lambach befahren wurde. 

Fahrzeugkolonnen biis zu 3 km Länge hatten sich an 
den Absperrpunkten angesammelt. Mit wenigen Ausnah
men zeigten sich die Verkehrsteilnehmer sehr verständnis
voll, und nahmen eine Wartezeit, die oft über eine halbe 
Stunde betrug, mit Ruhe hin. 

Tausende Neugierige säumten den Fahrweg des Trans
portes und wollten sich die einmalige Gelegenheit, ein 
riesiges Schiff auf der Straße zu sehen, nicht entgehen 
lassen. Ganze Schulklassen waren unter Führung der
Lehrpers-onen gekommen, um dieses wirklich interessante 
Schauspiel mitzuerleben. Sehr dankbar wurde von all 
diesen Menschen zur Kenntnis genommen, daß durch die 
Transportleitung über Lautsprecher technische Angaben
über den Transport sowie alles Wissenswerte über dessen 
Verlauf bekanntgegeben wurde. 

Ohne nennenswerte Schwierigkeiten wurde das erste 
Tagesziel Stadl-Paura bei Lambach erreicht. Die ersten 
50 km lagen hinter un.s. 

Die zweite Etappe, die am 24. April 1959 bis Gmunden
führen sollte, war zwar nur 18 km lang, jedoch durch
viele Kurven und zahlreiche Straßenengen schwieriger 
als die erste. Besonders schwierig gestaltete sich hier die
Durchfahrt durch den Ort Roitham. Der Transport mußte 
von Hand aus gelenkt und buchstäblich zentimeterweise
von einer zweiten Zugmaschine durch eine Enge ge
schoben werden. Dabei kamen die Außenkanten des Schi.f-

•. -�-

fes bis ungefähr 5 cm an beiderseits der Straße stehende
Häuser heran. 

Geradezu triumphal gestaltete sich die Einfahrt in 
Gmunden. Auch hier eine unübersehbare Menschenmenge, 
die den Transport sehen w.:illte. Bes,onders Begeisterte
warfen sogar Blumensträuße aus den Fenstern, als das 
Schiff eine Eng-stelle passierte. 

Hier in Gmunden wurde das Schiff abgeladen und auf
einem vorbereiteten Gerüst zu Wasser gelassen. Dabei kam 
es zum einzigen Zwischenfall während des Transportes, 
als nämlich das Holzgerüst in Brüche ging und sich das 
Schiff mit dem Kiel in den Grund des Sees gebohrt 
hatte. Einern Dampfer der Traunseeschiffahrt gela!lg es 
jedoch, das festliegende Schiff frei und in den See zu 
bekommen. 

Der Transport über den See war für alle Beteiligten 
eine kleine Atempause und mit Ausnahme des Gendar
merie-Begleitkommandos hatte man sich_ zur Ueberfa)1r,� 
bei strahlendem Sonnenschein an Deck der „Falkenstein 
- das ist der Name des Schiffes - versammelt. 

zwei Gendarmerie-Motorboote, ebenfalls mit Funk aus
gerüstet, sicherten den Transport bei der Ueberfahrt über 
den Traunsee vor allzu neugierigen Seglern und Ruderern. 

Am 28. April 1959 in den Vormittagsstunden brach der 
Transport, nachdem da.s Schiff in Ebensee wieder aus dem 
Wasser gezogen und verladen worden war, zur letzten 

I 

Ueberrahrt über die Trnunbrücke in Lambach 
, 

Etappe auf. Die schwierigste Stelle, eine Enge, an der 
sich das Holzhaus befand, das zum Abbruch bereitgemacht 
worden war, lag noch v,or uns. 

Man muß feststellen, daß der Transport in technischer
Hinsicht ausgezeichnet vorbereitet war und daß der Fah
rer der Zugmaschi:ne eine wahre Meisterleistung vollbracht 
hat, denn von dem angeführten- Holzhaus brauchten nur 
einige Dachschindeln entfernt zu werden. Hier allerdings 
blieb zwischen Schiff und den Hausdächern zu beiden 
Seiten der Straße nur mehr weniger als 1 cm Raum. 

Die Ueberfahrt über die Traunbrücke in Bad Ischl
ging rasch und oline Schwierigkeit v,or sich. Allerdings
wurde das Schiff - wegen der· geringen Tragkraft dieser
Brücke - nicht von der Zugmaschine direkt, s-ondern v,on 
einer Seilwinde gezogen. Bei der Durchfahrt durch Bad 
Ischl hatte man das Gefühl, als ob die ganze Stadt auf 
den Beinen wäre. 

Damit waren die letzten Schwierigkeiten überwunden
und das Schiff rollte seinem Ziel entgegen. 

Zinkenbach war erreicht. Die Verantwortlichen für
den Transport strahlten und reichten sich die Hände, die
Kameras der Reporter wurden zum letztenmal eingestellt,
um einen symbolischen Schlußstrich unter den Weg der
,,Falkenstein" über Oberösterreichs Straßen zu setzen. 

Endlich am Ziel: zur Zufriedenheit des Begleitkommandos 
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Recht und Praxis im Bauwesen 
j Von Gend.-KontrolHnspektor JAKOB WEILER, Bezirksgendarmeriekommandant in Lienz, Osttirol 1 

Wer offenen Auges und interessiert durch das Land
fährt oder sich Städten oder größeren Orten nähert, wird
die Annahme bestätigt finden, daß in den Jahren seit dem
letzten Weltkrieg mehr gebaut wurde als vielleicht in
den vergangenen vier Jahrzehnten zusammen. Gewiß mag
die Bautätigkeit von der günstigen Entwicklung der Wirt
schaft beeinflußt und befruchtet ·worden sein, aber die 
tieferen Ursachen liegen neben dem begreiflichen Wunsch
vieler nach einem eigenen Heim doch in der Hauptsache
in der noch immer unbefriedigten Wohnraumfrage. Auf
diesem Gebiet befinden wir uns immer noch in einem rela
tiven Notstand. Dafür sprechen auch die weitgehenden
Förderungsmaßnahmen der Oeffentlichen Hand. Es wäre
sonst vielen Bauwerbern, meist Handwerker, Arbeiter,
Beamte und Angestellte, denen nur ein Minimum an
Eigenmitteln zur Verfügung steht, nicht möglich, an den
Bau eines Eigenheimes zu denken. Aber auch die fin:in-
2li.elle Unterstützung durch die Oeffentliche Hand und die
vorhandenen Eigenmittel reichen in den wenigsten Fäl
len aus, die Baukosten zu decken. Was nicht vorhanden
ist, muß daher von vielen Bauwerbern, besonders beim 
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern auf dem Lande und 
in den Randgebieten der Städte, durch Selbsthilfe ersetzt
werden. Die verschiedenartigen Methoden der Selbsthilfe
werden von manchen Baugewerbetreibenden, Verwaltungs
juristen und Funktionären der Handelskammer als eine 
Umgehung baugewerblicher Vorschriften angesehen und
empfunden. Nicht selten wird radikale Unterbindung die
s.er Methoden gefordert. Wie s,o oft wer.den wir Sicher-
heitsorgane auch da in den Widerstreit der Interessen ge
stellt und sollen und müssen zur Lösung dieses Problems
in einer Weise beitragen, die den volkswirtschaftlichen
Erfordernissen ohne Rechtsverletzung Rechnung trägt. Es
kommt dabei darauf an, was auf diesem Gebiete toleriert
werden kann und was abgestellt werden muß. Die Tole
ranz muß jedenfalls dort ihre Grenze haben, wo öffent
liche Interessen berührt werden. Es sind das die Verhin
derung des „wilden", das heißt willkürlichen Bauens und
der „Schwarzarbeit" einschließlich der Deckung des un
befugten Gewerbebetriebes. 

Die Einsicht, daß nicht jeder bauen kann wo und wie 
er will, hat sich s-o ziemlich allgemein durchgesetzt, s-o
daß es nur ;mehr vereinzelt vorkommt, daß sich Bauwerber
über die einschlägigen Vorschriften hinwegsetzen. 

Nach den Bauordnungen der Bundesländer ist bei allen
Neu-, Zu- oder Umbauten sowie bei der V,ornahme we
sentlicher Abänderungen an bestehenden Gebäuden eine 
Bewilligung der zuständigen Baubehörde (Bürgermeister 
oder Bezirksverwaltungsbehörde) erforderlich. Zu den we
sentlichen Abänderungen zählen jene, wodurch in irg.end
einer Weise auf die Festigkeit· und Feuersicherheit des Ge
bäudes, auf die Gesundheit seiner Bewohner oder auf die
Rechte der Nachbarn Einfluß ausgeübt wird. Vor Rechts
kraft der Bewilligung darf mit dem Bau in der Regel nicht
beg,onnen und es darf vom genehmigten Bauplan ohne 
neue Bewilligung nicht abgewichen werden. Für die Ein
haltung der genehmigten Bauv-orschreibungen sind sowohl
der Bauherr als auch der Bauführer verantwortlich. 

Die meisten Bauordnungen schreiben vor - und dar
auf wird in den Baubescheiden gewöhnlich auch noch aus
drücklich hingewiesen -, daß sich der Bauherr bei Ausfüh
rung des Baues eines befugten Baugewerbetreiben-den be
dienen muß, daß der Bauführer noch vor Beginn des
Baues der Baubehörde namhaft zu machen und daß jeder 
Wechsel in der Person des Bauführers anzuzeigen ist. 

WAG 

Die Erfüllung dieser Auflage im monopolistischen Sinne
ist schon viel härter durchzusetzen und stößt auf viel� 
seitige Schwierigkeiten. Es bedarf daher einer näheren 
Untersuchung, wer „befugter Baugewerbetreibender" und
was unter dem Ausdruck „bedienen" zu verstehen ist. 

„Befugter Baugewerbetreibender" ist, wer nach dem 
Gesetz vom 26 .. Dezember 1896, RGBl. Nr. 193 in der
Fassung der Gesetze BGB!. Nr. 548/35 und BGBl. Nr. 
179/57, eine Konzession als Baumeister, Maurermeister, 
Zimmermei,ster, Steinmetzmeister und Brunnenmeister er
langt hat: Mit der Baugewerbegesetznovelle BGBL Nr.
179/57, die am 1. November 1957 in Kraft trnt, wurden
zwei Kategorien von Baumeistern geschaffen. Während
dem Baumeister alten, das heißt vor dem 1. November 1957 
geltenden Rechtes, gemäß Artikel II BGB!. Nr. 179/57, die 
Berechtigung gewahrt blieb, Arbeiten des Gewerbes der ,
Zimmermeister nicht nur wie alle anderein Arbeiten der 
Bauhauptgewerbe zu leiten, sondern in den als nicht aus
genommen erklärten Orten (alle Landeshauptstädte) mit
eigenem Hilfspersonal auch auszuführen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob sie von dieser Berechtigung bisher 
Gebrauch gemacht haben oder nicht, dürfen Baumeiste

�
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die ihre Konzession nach dem 1. November 1957 erhalt '
haben, Arbeiten des Gewerbes der Zimmermeister zwa 
leiten, aber rucht mehr mit -eigenem Hilfspersonal aus
führen, es wäre denn, daß sie auch die Konzession für
das Zimmermeistergewerbe erworben haben. An dem Be
rechtigungsumfang der übrigen Baugewerbetreibenden hat 
die Baugewerbegesetznovelle BGB!. Nr. 179/57 nichts ge
ändert, nur ist im neu eingefügten § 6 a festgelegt wor
den, daß die im § 1 bezeichneten Baugewerbetreibenden
(siehe üben) berechtigt sind, i m  R a h m e n  i h r e r  K ü n-
z e s  s i o n Bauten zu entwerfen und die hiefür erforder
lichen Pläne und Berechnungen zu verfassen. 

Das Baugewerbegesetz behandelt nur die Rechte der
Baugewerbetreibenden. Nirgends ist v,on einer Verpflich
tung die Rede, in ihr Fach einschlägige Arbeiten selbst 
oder durch eigenes Personal ausführen zu müssen. Nur
der § 20 Baugewerbegesetz verpflichtet die Bau-, Maurer
und Zimmermeister, bei jedem v,on ihnen ge f ü h r t e n
Neu-, Zu- und Umbau bis zur Beendigung ·desselben an 
einer in die Au_gen fallenden Stelle ihren Namen und
die Bezeichnung ihres Gewerbes - die Firmentafel·_ an
zubringen. 

Wie schon eingangs angedeutet wurde, sind die. wenig
sten Bauwerber von Ein- und Zweifamilienhäusern in der
Lage, ihr Bauprojekt schlüsselfertig zu vergeben. Bei der
bisherigen Arbeitsmarktlage wäre es für die Baugewerbe
treibenden auch nicht leicht möglich gewesen, alle die•
Bauten mit eigenem Personal termingerecht auszuführeP 
Und wenn, dann würde es mit der Bezahlung der Baue. 
kosten unüberbrückbare Schwierigkeiten abgegeben haben.
Weder kleinere noch größere Bauunternehmer können es 
sich in der Regel leisten, Baukosten ins Unendliche zu 
stunden, und es ist auch nicht jedermanns Sache, an sich
fleißige und rechtschaffene, aber säumige Schuldner im
Exekutionswege um das schwer erworbene Eigenheim zu
bringen. Es hat sich deshalb so gut wie überall auf dem 
Lande und in den Randgebieten der Städte und Märkte äie
Methode des Ausleihens von Firmentafeln entwickelt.
Wenn es viel war, wurden v-om Bauführer ein oder zwei
Facharbeiter für schwierigere Arbeiten (tragendes Mauer
werk, Betondecken, Dachstuhl) beigestellt, aber sonst
wurde und wird aus Ersparungsgründen möglichst alles

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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Das Ziel des Oesterreichischen Gendarmerie
sportverbandes (ÖGSV) 

1 Von Gend.-Oberleutinant ALFONS KASSMANNHUBER, Sportreferent des öGSV 1 

Am Beginn jeder Tätigkeit muß ein Ziel stehen, Süll
sie erfolgreich sein. 

Für die Arbeit des öGSV gilt dieser Grundsatz ganz
besonders, da er einen Teil des Wesentlichen unserer Ab
sicht und die Möglichkeit ihrer Erfüllung in sich birgt.
Damit ist unsere Tätigkeit vom Anfang, an festgelegt,
nämlich die planmäßige, durch das Endziel gekennzeichnete
Arbeit für die möglichste Förderung des Sportes innerhalb 
der Gendarmerie. Aber nicht das Ziel allein ist es, das
dem öGSV die freiwillig und gern übernommene Ver
pflichtung, für den Sport in der Gendarmerie tätig zu
sein, mit Eifer, Zuversicht und Freude an das Werk ge
hen ließ, sondern v-or allem die grundsätzliche Einstellung 
zum Sport im allgemeinen und zur sportlichen Betätigung 
innerhalb der Gendarmerie im besonderen. Erst diese Ein-

A<tellung hat das Ziel, das uns vorschwebt, in seiner Form 
�dar umrissen. 

Der Sport ist für uns ein Teil der kulturellen 'Be
tätigung. Er ist ein Ausdruck der augenscheinlichen· Ver
bindung von Körper und Geist. Die geistige Einstellung
gibt der körperlichen Betätigung ein besonderes Gepräge,
sie macht sie von einer mechanisch erscheinenden Bewe
gung zu einem sinnv-ollen Ausdruck der Einheit. Sie gibt
ihr einen tiefen Sinn. Diese Wechselbeziehung zwischen
Körper und Geist wurde bei den Griec.hen im Altertun1
durch das Sprichwort „In einem gesunden Körper wohnt
ein gesunder Geist" grundlegend und richtunggebend ,er
kannt. 

Dieser Rückgriff auf die Antike sei mir erlaubt, da er
so treffend die ideale Einstellung zum Sport aufzeigt und
diesem einen edlen Sinn gibt. Gerade in d·er heutigen Zeit,
wo der wahre Begriff des Sportes vielfach bis zur Un
kenntlichkeit verwässert wird, ist die Erkenntnis der An
tike über den Inhalt und Wert des Sportes nötiger denn
je. Sie wurde von einem Zei�alter der Geschichte zum
Ausdruck gebracht, das vor 2400 Jahren die Tatsache des
Atoms allein durch Ueberlegung erfaßt hat. Dies beweist
die Aufgesch}ossenheit und die Geisteskraft der Antike
dem Leben und der Menschheitsentwicklung gegenüber.
Und wir tun gut daran, uns diese Erkenntn.isse der An
tike zu eigen zu machen. Sie haben trotz des Vergehens
von zweieinhalb Jahrtausenden nichts an Aktualität ver.
loren. 

Für uns gibt es daraus die Erkenntnis - ohne ideale 

Einstellung - keinen Sport in seinem ursprünglich�n,
wahren Sinne. 

Im besonderen will der öGSV den Sport innerhalb der
Gendannerie als kulturelle Betreuung der Gendarmen 
durchführen. 

Er soll der Entspannung, dem körperlichen Ausgleich·
zu den schweren, dienstlichen Strapazen dienen. Er soll 
Freude und körperliche Ertüchtigung, Gesundheit und 
Selbstvertrauen zur körperlichen Leistungsfähigkeit scha_f
fen. Gleichzeitig soll er aber auch die Gendarmen in 
die Lage versetzen, den schweren körperlichen !"-nfor
derungen des Dienstes leichter zu entsprechen. S.o 1st da
mit ein zweifacher Erfolg gesichert. 

Der öGSV will durch seine Tätigkeit erwirken, daß 
j e d e r  Gendarm sich nach seinen Möglichkeiten sportlich 
betäti:gt. Er wird dazu die notwendigen Anregungen geb�n 
sowie Möglichkeiten schaffen, um jeden Beamten _ 1'ur 
den Sport zu begeistern und seine Ausübung verwirk
l!i:chen zu können. Das in der klaren Erkenntnis, daß da
mit . jedem und dem Dienst geh-0lfen ist. Gerade in_ d_er 
heutigen, so sehr auf das Materielle etngestellten Z�1t 1st 
es notwendig, daß wir uns noch für Ideale begeistern 
können und auch bereit sind, dafür persönliche Opfer zu 
bringen. Es soll uns dabei nicht die Erringung eines Vor
teiles, sondern die Freude über eine Leistung maßgebend 
sein. ' 

Unsere Anregungen s-0llen der Freude, dem __ Verti:auen 
auf die körperliche Leistungsfähigkeit, der korperllchen 
Ertüchtigung und der Gesunderhaltung dienen_! . 

Wii.r wollen a 11 e Gendarmen i!l1 den Sport embezieh�n 
und druru:t eine breite Basis für die Entwickl11:ng zu . Spit
zenleistungen gewinnen. Anderseits_ soll'en Spitzeill:e1st1:n
gen die Masse für den . Spo�t beg�1stern u�d da�ut wie
der eine breitere Basis fur weitere Spitzenleistungen 
schaffen, d s ·t Die Wechselbeziehung zwischen Massensport un pi -

zenleistung wird Gegenstand einer separaten Abhandlung 

sei1ter öGSV ist sich bewußt, daß sein Ziel nur durch 

Planmäiligkeit erreicht werden kann.. . .. 
Er erkennt daher die Notwendigke_it einer _uberlegten 

Sportführung. Diese kann nur dm:ch eme ':us�ildun_� yon 

Trainern Funktionären und aktiven Sportlern eue1cht 

werden, ' die in ihrer Aufgabe durch erfahrei:e und . 8:n

erkannte Sportfachleute geschult werde_n. Die Aktivie-
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rung der entsprechen<len Kurse in den Bundessportschuien 
ist daher ein wichtiger Pr-ogrammpunkt des öGSV. Hier 
wird besonders an das Bundesministerium für Unterricht 
herangetreten werden, das hervorragende Kräfte - hier 
sei nur Professor R ö ß n e r  auf dem Gebiete des Ski
sportes angeführt - zur Verfügung hat. 

Ueberhaupt soll die sportliche Betätigung eine ein
heitliche Richtung erfahren, um das Möglichste zu er
reichen. 

Die Tätigkeit des .öGSV ist von Verantwortungsbewußt
sein getragen. Daher wird die sportärztliche Betreuung 
ein besonderer Pr,ogr.ammpunkt sein. 

Ei:nen weiteren, wesentlichen Programmpunkt bildet 
di"e Versicherung aller Sportbetreibenden. Hfer müssen 
allerdings noch finanzielle Schwierigkeiten überwunden 
werden. Hingegen wird die Haftpflichtversicherung für 
alle Ansprüche dritter Personen gegenüber dem öGSV -
und damit gegenüber allen Landesvereinen - die aus der 
durch ilie Statuten umrissenen sportlichen Betätigungen 
entstehen, bereits in nächster Zukunft durch den öGSV 
abgeschlossen werden. 

Im einzelnen ist .als Sportprogramm des öGSV vor
gesehen: 

- Leichtathletik
Erreichung des Oesterreichischen Sport- und Turn

abzeichens (ö�TA), das durch die Wiederholung J5fach, 
l0fach usw.) emen besonderen Anreiz bekam. Eine Neue
rung, die 1958 eingeführt wurde. Eine fünffache Wieder
holung us_w. wird durch Anführen der Wiederholung am
Sportabzeichen gekennzeichnet. Dafür wurden die Be
dingungen fast um eine Klasse leichter, eine Gruppe 
(Wahlsport) entfällt überhaupt. 

Skisport 
Alpine Kombination und Patrouillenlauf; hier beson

ders auch der Lauf mit Tourenski, neben der Spezial
klasse. Abhaltung von Skikursen. 

Klettersport 
Klettern und Bergwandern. 

Schwimmsp-0rt 
Schwimmausbildung, besonders auch das Rettungs

schwimmen nach den Bestimmungen des Oesterreichi
schen Wasserrettungsdienstes (öWR), der durch das BMfI, 
BMfU und BMfL V besonders gefördert wird. Hier wäre 
die Erreichung des Grund-, Leistungs- und Lehrscheins 
anzustreben. 

Schießsp:0rt 
Schießausbildung nach den Normen des Oesterreichi

schen Schützenbundes. Sportliches Schießen mit Pistolen, 
Zimmerstutzen und KK-Gewehren. 

Mototsp-0rt 
Sternfahrten und Geschickllchkeitsbewerbe. 

K,ampfsp-0rt 
Fußball, Handball, Faustball, Basketball. 

Judo und Jiu-Jitsu 

Fechten 
Einzelausbildung und Kämpfe. 
Die Anführung erhebt keinen Anspruch auf Voll

ständigkeit. Sie kann nach Bedürfnis erweitert werden. 
Besonders dann, wenn sich Interessengemeinschaften bil.., 
den. Hier seien nur c:l.ie bereits vorhandenen und gang!-' 
barsten Sportarten angeführt. 

Ergänzend werden noch Ei:sstockschießen, Kegeln Ten-
ni:s, Tischtennis und Camping erwähnt. 

Ueber die Einzelbetätigung und gemeinsame Ausüb;.mg 
in den angeführten Sportarten ist die Abhaltung von 
Wettkämpfen, wie sie bisher zum Beispiel im Ski
sport, Fußball, Schießen usw. bereits durchgeführt wurde, 
als Programmpunkt v,orgesehen. Als Endziel ist über 
Bezirks- und Landesmeisterschaften eine Bundesmeister
schaft 'in den Sportarten geplant, wo eine solche mö� 
lieh ist. 

Als Nahziel ist die Durchführung von Sommersport
festen beabsichtigt, um die sportliche Betätigung der Gen
darmen über die Skimeisterschaften hinaus in das Blick
feld der Oeffentlichkeit zu rücken. 

Die Verwirklichung ist durchaus möglich. 
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Damit ist das Pr-ogramm des öGSV skizziert. Es 1St 
durchaus nicht erschöpfend, sondern noch ausbaufähig. 
Es ist aber eine Grundlage für eine planmäßige Arbeit, 
die jeder unterstützen kann. Jeder der am Sport inter
essiert ist, soll mitarbeiten, soll Anregungen geben. 

Die Ausgangsbasis bilden die Landesvereine, das Sprach
rohr bietet die Illustrierte „Rundschau der Gendarmerie". 

Die Koordinierung obliegt dem öGSV. 
Das entwickelte Programm ist teilweise ein Sofort

programm, teilweise ein Programm für Jahre. 
Seine Verwirklichung wird um sp eher erfolgen, als 

ein jeder tätig ist. 
Die vorgesetzten Dienststellen unterstützen ·unser Be

streben. 
Der Erfolg wird sich einstellen, wenn alle Gendar

meriebeamten mithelfen. 

Gendarmeriesp-0rtverein Steiermark 
Alljährlich wird in Mureck das Steirische Zollwachf<?st abge

halten. Es handelt sich dabei um eines der bekanntesten steirischen 
Sportereignisse, in dessen Rahmen auch ein Fußballturnier aus
getragen wird. Da der GSV Steiermark schon seit fünf Jahren seine 
Elf zum Treffen schickt, wurden als Training mehrere Freund
schaftsspiele ausgetragen, wovon die Mannschaft äes GSV Steier
mark 3 überlegen gewann. 

Gut gerüstet zog nun die Fußballelf des GSV Steiermark zum 
Zollwachsoortfest nach Mureck, das am 8. und 9. August bei leid-
lich gutem Wetter stattfaf\d. 

In einem harten, aber sehr fair geführten Match konnte di!lilfl 
Elf des GSV Steiermark die Bundesheerauswahl mit 3 : 2 besiegery 
Am 0. August ging es um den Turniersieg. Hiebei mußte die 
Mannschaft des GSV Steiermark gegen den Polizei-SV antreten. 
Leider wurde dieses Spiel trotz größten Sporteinsatzes der Elf 
des GSV Steiermark knapp verloren. Immerhin konnte aber im 
Gesl)mtturnier der sehr beachtliche 2. Platz er,rungen werden. 

_Gesamtergebnis des Turniers: 
1. Polizei-SV.

· 2. GSV Steiermark.
3. Bundesheer-Auswahl.
4. Zollwache-SV.
Wir gratulieren der schneidigen Elf des GSV Steiermark!

1 W. Hofrat a. D. Dr. MAXIMILIAN JAKSIC 1 

Keine Bruchlinien des Rechtsstaates 
Unter Bruchlinien des Rechtsstaates erschien ein Ar

tikel von Rechtsanwalt Dr. Alexander B a c h  z e I t, der sich 
mit -Fragen der Polizeigesetzgebung und des Sicherheits
dri.enstes befaßt. Die Ausführungen dieses Aufsatzes sind 
insofern richtig, als die im § 4 des Uebergangsgesetzes 
1929 dn Aussicht gestellte Erlassung bundesgesetzlicher Be
stimmungen über die Einrichtung des allgemeinen Sicher
heitsdienstes bisher nicht erfolgt ist. Auch in dem einen 
Punkt hat der Verfasser recht, wenn er den Mangel einer 
Landespolizei als „mit der verfassungsmäßigen Lage nicht 
übereinstimmend" bezeichnet. Diese Bemerkung ist wohl 
nur lin dem Sinne aufzufassen, daß die Ausschaltung der 
Länder aus der Pol!i.zeiverwaltung, die ihnen früher zu
stand und bekanntlich erst durch die Bundesverfassungs
novelle von 1929 erf,olgt ist, sicherlich mit den Grund
sätzen unserer Bundesverfassung, besonders mit dem bun
desstaatllichen Prinzip, nicht in Einklang zu bringen ist. 
Daß aber formell durch dri.ese Novelle und die Verfas
sungsbesbimmungen über die Einrichtung der Sicherheits
direktionen der derzeitige Zustand verfassungsrechtlich' ge
deckt !ist, kann nicht bestritten werden. 

tA Der vom Verfasser obligen Artikels erhobene Vorwurf, 
W'daß wegen der l:Yisherigen Unterlassung dieser Kodifizie

rung Oesterreich kein echter Rechtsstaat sei, ist aber 
doch wohl nicht begründet. Die in Kraft stehenden, wenn 
auch zum Teil alten, aber ni,cht veralteten, Rechtsvor
schriften, welche die Einrichtung des Sicherheitsdienstes 
in Oesterreich regeln, sind vielleicht für den Außen
stehenden schwer zu übersehen, weil sie aus verschiede.,. 

nen Epochen stammen, aber sie genügen vollkommen, 
um diesem Teil der Verwaltung die Q.ötigen rechtlichen 
Grundlagen für ihre Tätigkeit zu bieten und - im Zu
'Sammenhang mit den übrigen allgemeinen Rechtsvvr
schriften zum Schutz der staatsbürgerlichen ·Rechte - die 
Gefalir der befürchteten „Verwaltungsexzesse" zu ban
nen. Das geht klar aus der von sonst keiner Seite bestrit
tenen Tatsache hervor, daß die angeblich so veralteten 
und überholten Organisationsv,orschriften sich in einem 
mehr als hundertjährigen sehr wechselvollen Zeitablauf· 
glänzend bewährt haben und die österreichische Verwal
tung _ und Sicherheitsexekutive von allen maßgebenden 
Faktoren des In- und Auslandes als beispielgebend · an
erkannt wird. 

Was aber an dem in Rede stehenden Aufsatz zu ent
schiedenem Widerspruch herausfordert, sind einige sowohl 
rechtlich als faktisch unhaltbare Bemerkungen über un
sere Sicherheitsexekutive. Von der völligen Grundlosig-

�eit des Vorwurfes, daß unsere Exekutive zu Verwal
.ungsexzessen neige, war schon die Rede. Uebergriffe ein

zelner Sicherheitsorgane kommen natürlich auch in den 
ti.emokratischesten Staaten vor, aber gerade Oesterreich 
gelhört sicherlich zu jenen, in denen solche Uebergriffe 
seltene Ausnahmen bilden und sowohl der Inländer als 
auch der ·Ausländer mit besonderer Rücksichtnahme be
handelt werden. 

Eine vollkommene Verkennung der Rechts- und Sach
lage zeigen die Ausführungen über den Sicherheitsdienst. 
Es ist überhaupt nicht verständlich, wenn darin beispiels
weise behauptet wird, daß der Bezirkshauptmann keine 
,,allgemeine Polizeibehörde" sei. Im § 15 Abs. 2 des Be
hördenübetleitungsgesetzes ist es klar ausgesprochen, daß 

_ die Bezirksverwaltungsbehörde die unterste Sicherheits
verwaltung besorgt. Jeder, der die österreichische Verwal
tung kennt, weiß, daß seit jeher der Sicherheitsdienst 
die Hauptaufgabe der Bezirkshauptmannschaften ist und 
daß sogar ihre Bezeichnung als „politische Bezirksbehör
den" historisch auf diesen Dienst zurückzuführen ist. Daß 
die Gemeinden Ortspolizeibehörden sind, ist richtig, aber 
daß ihre Zuständigkeit auf diesem Gebiet durch Art. 15 
Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes wesentlich ein
geschränkt und dadurch der staatlichen Aufsichtsbehörde 
über die normale Gemeindeaufsicht hinaus auf dem 
Gebiete der örtlichen Sicherheitspolizei ein bedeu
tender Einfluß zugestanden wurde, ist im obigep Ar
tikel nicht erwähnt worden. Es ist auch nicht er
wähnt worden, daß eine wese_ntliche Voraussetzung ?a
für, daß eLne Angelegenheit der örtlichen Sicherheits-

polizei vorliegt, die Möglichkeit der Besorgung durch 
eigene Kräfte der Gemeinden ist, die eben - wie der 
Verfasser selbst sagt - in vielen Fällen nicht vorliegt. 
Unter dtesen Umständen von einem „Eindringen" der 
Gendarmerie in die ortspolizeilichen Agenden und von 
einer Verfassungswidrigl):eit dieses Zustandes zu sprechen, 
ist um so weniger am Platz, als auch die Gendarmerie
dienstinstruktion in ihrem § 1 sie zur Ueberwachung und 
Unterstützung der Gemei.nden in lokalpolizeilichen An
gelegenheiten verpflichtet. Die Bemerkung, daß der Cha
rakter der Gendarmeriedienstinstruktion „umstritten" ist, 
muß dahin ergänzt werden, daß es auch ein Gendar
merie - G e s e t z  v-0m 25. Dezember 1894, RGBI. Nr. 1/1895, 
gibt, das in seinem § 8 die Mitwirkung der Gendarmerie 
in den Angelegenheiten der Lokalpolizei vorsieht und des
sen Durchführungsverordnung auf Grund des damals in 
Geltung gestandenen Art. 11 des Staatsgrundgesetzes über 
die Reg,ierungs- ·und Vollzugsgewalt vom 21. Dezember 
1867, RGBI. Nr. 141, eben die Gendarmeriedien-stinstruk
tion ist. Den Beweis dafür, daß die Gendarmeriedienst
instruktion „überholt" sein soll, ist der Verfasser übrigens 
zur Gänze s-chuldig geblieben. Und wenn man das Gen
darmeriegesetz ansieht, kommt man auch darauf, daß 
die politische Bezirksbehörde die „Dienstbehörde" für die 
in ihrem Bezirk aufgestellten Gendarmerieposten ist und 
als solche den von den Letzteren zu versehenden Sicher
heitsdienst zu 1 e i t e n und zu ü b e r w a c h e n hat. Wie 
man unter diesen Umständen von einem „Widersinn die
ses Zustandes" sprechen kann, weil die Gendarmerie 
nicht den Bürgermeistern als Ortspolizeibehörde I. In
stanz unterstellt sei, ist unbegreiflich und kann nur da
durch erklärt werden, daß eben der Charakter der ö r t -
l i oh e n Sicherheitspolizei, welche von der im übrigen
gemäß Art. J0 Abs. 1 Z. 7 der Bundesverfassung den
staatlichen Vollzugsbehörden übertragenen a 11 g e m e i 
n e_n Sicherheitspolizei für Außenstehende nicht inlmer
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leicht auseinander zu halten ist, vollkommen verkannt 
wurde. Im übrigen kommt es in der Praxis nur auf die 
richtige Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Gen
darmen und auf die Einsatzfreudigkeit der letzteren und 
ihre enge Verbindung mit den Bedürfnissen der prak
tischen Verwaltung an. Und in dieser Hinsicht kann ohne 
Uebertreibung gesagt ,werden, daß diese Zusammenarbeit 
zu allen Zeiten, auch in den schwersten, welche unser 
Staat durchmachen mußte, klaglos funktioniert hat. Es 
sei diesbezüglich nur auf die Zeit von 1945 hingewiesen,· 
als die Behörden in ihrer Tätigkeit teilweise · lahmgelegt 
waren und in der die Bürgermeister und die Gendar
merie allein die Verwaltungstätigkeit aufrecht erhalten 
haben. 

Durch genaues Studium des Gendarmeriegesetzes und 
der Gendarmeriedienstinstruktion wären au,ch solche Irr
tümer, wie daß die Gendarmerie „bei der Bezirkshaupt
mannschaft Anträge stellt" oder daß sie eine Art Orts„ 
hilfspolizei geworden ist, nicht entstanden. § 108 der Gen
darmeriedienstinstruktion, der die Zusammenarbeit zwi
schen Gendarmerie und Bürgermeister umschreibt, spricht 
in seinem Absatz 3 ausdrücklich davon, daß lokalpolizei
liche Mängel zunächst dem Bürgermeister bekanntzugeben 
sind. Nur dort, wo bei wiederholten Anlässen sich der 
Bürgermeister zur Abstellung der angezeigten Uebelstände 
ungeneigt oder saumselig zeigt, ist dieser Sachverhalt der 
Dienstbehörde anzuzeigen. Zahlreiche andere Paragraphen 
der Gendarmeriedienstinstruktion, s0 v,or allem der § 26, 
der in zwölf Punkten die allgemeinen Dienstesverrichtun
gen der Gendarmerie umschreibt, die sie zu verrichten 
hat, ohne eines besonderen behördlichen Auftrages zu be
dürfen, sagen immer wieder, daß bei Eintritt gewisser 
Verhältnisse an die Behörde die A n z e i g  e zu erstatten 
ist. ,,Anträge" werden von der Gendarmerie überhaupt 
nicht gestellt. 

Es entspricht auch nicht den Tatsachen, daß die Gen
darmerie heute zu einer Art Ortshilfspolizei herabgesun
ken ist; sie schreitet wie eh und je genau nach den ge
setzlichen Vorschriften ein, die, wie schon erwähnt, die 
Kompetenzen zwischen Gendarmerie und Bürgermeister 
sehr genau und weise abgrenzen. 

Daß die Gendarmerie Leumundsnoten ausstellt, ist auch 
nicht richtig. Seitens der Gerichte wird meistens von den 
Bürgermeisterämtern eine Leumundsnote eingeholt, gleich
zeitig aber der Gendarmerieposten eingeladen, über irgend
eine Pernon Leumunds e r h e b u n g e n zu pflegen. Leu
mundsnoten, in denen die subjektive Meinung der Gen
darmen zum Ausdruck kommt, sind verboten und werden 
von der Gendarmerie nicht ausgestellt. 

Die Behauptung, daß von den Bezn.rkshauptmannschaf
ten ein Mißbrauch mit der Gendarmerie in der Weise 
getrieben wird, daß sie zu Botengängen und zur Verrich
tung unwichtiger Erhebungen herangezogen wird, ist weit 
übertrieben. Die Gendarmeriedienstinstruktion, aber auch 
mehrere Erlässe des Bundesministeriums für Inneres aus 
jüngster Zeit wahren der Gendarmerie di,e Möglichkeit, 
daß sie ihrer ersten Verpflichtung, die in der Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
besteht, unbehindert nachkommen kann. Freilich_ gibt es 
bei der Durchführung der vielfältigen Verwaltungsauf-
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gaben der Bezirkshauptmannschaft verschiedene Gebiete, 
insbesondere auf dem Gebiete der Gewerbeordnung, die es 
einfach zwingend notwendig machen, die Gendarmerie zu 
gewissen Erhebungen heranzuziehen. Dies geschieht des
halb, weil die Relationen der Gemeinde entweder sach
lich ungenügend oder nicht -objektiv sind. In diesen Be
langen sind die Bezirkshauptmannschaften auf die Gen
darmerierelationen einfach angewiesen, weil sonst eigene 

Erhebungsorgane mit erheblichen Kosten aufgenommen 

und ausgebildet werden müßten. Von einem wiederholten
Versagen der Gendarmerie bei der Verbrechensbekämp
fung zu sprechen, weil die Gendarmerie durch Verwal
tungsagenden überlastet ist, is t vollkommen ungerecht
fertigt. Eine Gegenüberstellung der Erfolgsziffern zwi
schen Polizei und Gendarmerie ergibt zweifelsfrei, daß
die Gendarmerie trotz ihrer geringen Stände und ihrer 
lockeren Verteilung über das ganze Bundesgebiet unct 
obwohl ihr nicht jene Hilfsmittel zur Verfügung stehen, 
die der Bundespolizei in ihren dichtbesiedelten Dienst
bereichen zur Verfügung stehen, keine schlechteren, son
dern sogar bessere Erf.olgsziffern aufzuweisen hat als die
Polizei. 

Die Gendarmerie-Erhebungsabteilungen sind kein „Uebel
stand",- wie sich der Verfasser ausdrückt, sie sind auch
nicht als Sonderdienststellen zu hetrachten, sondern es
sind Einrichtungen wie alle anderen Gendarmeriedienst
stellen, die sich überdies nach der übereinstimmenden An
sieh�. der Gerichte und Verwaltungsbehörden allerbestenfAbewährt haben. Organisatorisch sind sie Abteilungen de5""
Landesgendarmeriekommandos.

Y-,a� endlich die Bemerkung über die „gerichtlichen"
�ohzei�tellen anbelangt, so muß denn doch auf die seit
J�he,r m Oesterreich geläufige Einteilung der Polizei in
eme „administrative" und eine „gerichtliche" Polizei auf
merksam gemacht werden wobei unter der ersteren die
aus�c�l�eßlich im Interes�e der Verwaltung entfaltete 
P_ohzeiliche Tätigkeit verstanden wird, während die ge
richtliche Polizei, die den Gerichten bei Ausübung der
Str��rechtspflege geleistete Hilfstätigkeit der Sicherheits
be?o�den umfaßt (siehe Adamovich, ,,Grundriß des öster
reichrnchen Staatsrechtes", III. Auflage 1935, S. 278).

W�s endlich die Ingerenz des Bundes und· der Länder
a�f die „Gemeindepolizeien" anlangt, wird nochmals auf
die sc�on erwähnten Verfassungsbestimmungen hingewie
s�n. Die _örtliche Sicherheitspolizei ist, wie schon erwä�nt,
em _Begriff, der nicht leicht zu definieren ist. Hiebei sind
!ernto�iale Gesichtspunkte allein nicht maßgebend, weil
Ja s,chheßlich jede Gesetzesübertretung auch das schwerste Verbrechen, an einem Tatort stattfind�t. Es kann nur vonder authentischen Definition des Art. 15 Abs. 2 der Bun
d�sverfa�sung. ausgegangen werden, wonach die örtliche Sicherheitspolizei jener Teil der Sicherheitspoli:zei ist, der 
?as Interesse der Gemeinden z u  n ä c h s t berührt un�i n n e r hal b i h r e r  G r e n z e n ·d u r c h i h r e e i g e-., n_e n K r ä f t e besorgt werden kann. Und wenn · man von'Jr'�es_em B�griff ausgeht, kommt man darauf, daß sich die ortliche Sicherheitspolizei mehr oder minder auf die Einhaltung der Polizeistunde und die Uebertretungen des 

t�t. VIII EG.VG (nächtliche Ruhestörungen und derglei-
O 

en) b_es�hral_lkt. (Die besonderen Verwaltungszweige der_ rtspohze1, wie Marktpolizei, Flurpolizei usw., fallen nicht. unter den_ Begriff der örtlichen Sicherheitspolizei.) Alle 
anderen sicherheitsdienstlichen Verrichtungen fallen nachArt. 10 A?s. 1 Zl. 7 der Bundesverfassung in den Aufgabenbereich der staatlichen Sicherheitsexekutive.

Daß .?e� moderne Sicherheitsdienst naturgemäß eine schlagkrafhge und einheitlich geführte Exekutive erfordert, .an_ welche Anforderungen gestellt werden müssen,denen _die Polizeiwachen der Gemeinden nicht nachkommen konnen, ist klar. So kommt es daß die Gemeinden selbst immer m_ehr die gesetzlich vo;gesehene Mitwirkungd�r Gen;darmene ln Anspruch nehmen und ihr selbstänqiger Wirkungsbereich auf diesem Gebiet tatsächlich immer i:nehr eins,Chrumpft. Dies ist aber eine durch die fortschrett�nde Entwicklung des modernen Zeitalters bedingteErsch�mung. Dagegen ist die Beschränkung der Autonomie d�r L�nder, welche durch die Einrichtung der Sicherheitsdirek�ion�n erfolgt ist, keineswegs durch eine solcfie. Notwendigkeit gerechtfertigt, weil eine dem Landeshauptmann unterstellte Polizeiabteilung des Amtes der Landesregieru".g �hne weiteres den gleichen Dienst V(e!ri'/eh(e!Qkann WH; d�e Sic1'\erhetfsdirektion.

(s EILA GE ZUR ILLU S TRI ER TEN RU ND SCHAU DER GEN DAR MER IE

naive Mädchen aus dem Volke, zum 

WIE wo WED WAS. 
�;�:i'.ai" Mädchen Johan

:�

ond 

- D'EW,��Pirl� 1. Welche Stadt liegt am Zusam-

;��iluß des Weißen und des Blauen 

•--------•• 
2. Was macht man gegen Schlan

genbisse? 
3. Womit horcht der Arzt Herz

und Lunge ab? 
4. Wie ist der französische Aus

druck für Trumpf? 
5. In welcher Felds,chlacht wur

;A. den zum erstenmal Kanonen ver
.,- wendet? 

6. Was ist „Wolkenkuckucks
heim"? 

7.. Wer hat das berühmteste 
Abendmahl" gemalt? 

" 8. Was ist ein See-Elefant? 
9. Wie hoch schätzen Sie den

Druck in einer Sektflas-che? 
10. Welche Mardergattung wird

gezähmt zum Fang von Kaninchen 
benützt? 

11. Wie heißt der Fluß, der bei
Cosenza in den Crati mündet? 

12. Wo wächst der Sage nach
dem Kaiser Barbarossa der Bart 
durch den Tisch? 

13. Wie heißt in der Jägersprache
der Schwanz des Hasen? 

14. Was sind den Apokalyptische 
Reiter? 

15. Wie heißt die staatliche Maß
nahme, welche Personen, die aus 
verseuchten Ländern kommen, eine 

Zeitlang unter Aufsicht hält? 
16. Woraus ist das Zitat: ,,Es ist

der Weisheit letzter Schluß, nur der 
·• verdient die Freiheit und das Leben,

- der täglich sie erringen muß?"
17. Was ist eine Blasphemie?
18. Wer war der Mahdi?
19. Wie vi•ele schwarze Tasten hat

ein Klavier? 
20. Wie sieht der Maria-Theresien

Orden aus? 

Er ist aus Irland geboren und 
wollte eigentlich 100 Jahre alt wer
den. Dieser Wunsch ist ihm nicht er
füllt worden; immerhin war er 94, 
als er vor wenigen Jahren starb. 
Der große hagere Mann mit dem 
langen Bart sah vor allem im Alter 

beinahe wie ein Prophet aus, aber 
er steckte voll von Satire und Ironie, 
v0n KamJi)feseifer gegen bürgerliche 
KonvenU.on und falsches Pathos. Die 

sympathischsten und lebensvollsten 
Figuren seiner Bühnenwerke sind 

Rätsel am Kreuzberg 

Ein Wanderer kommt von Ahausen 
und will nach Behausen. Sein Weg 
führt ihn durch einen großen Wald. 
Karte und Kompaß hat er nicht bei 
sich. Nach etwa einer Stunde kommt 
er an einem Kreuzweg. Wohin soll 
er sich nun wenden, um nach Be-· 
hausen zu kommen? Soll er gerade
aus gehen, soll er nach links ab
biegen, soll er nach rechts abbiegen? 
Den Wegweiser hat der Sturm �
geworfen. Er liegt da und seine vier 
Arme zeigen teils zum Himmel, teils 

zum Erdmittelpunkt. Nette Geschichte, 
denkt der Wanderer. Wie soll er nun 
nach Behausen finden? Plötzlich hat 
er einen Einfall, der L'1 aus seiner 
mißlichen Lage befreit? Was tut er? 

P.HOT·O-QUIZ

.. 

Der weltberühmte Pacher-Altar 
mit seiner einmaligen Schnitzarbeit 
befindet sich in der Kirche eines sehr 
bekannten österreichischen Fremden
verkehrsortes. Uebrigens ist dieser 

Ort auch durch eine sehr bekannte 
Operette, die den Titel eines seiner 
Hotels führt, weltweit bekanntge
worden. Es ist 

a) Hallstatt
b) Bad Ischl
c) St. Wolfgang

Die auf dem Amazonas, bei uns 
in botanischen Gärten häufige ,, ... 
...... , deren tellerartige schwim
mende Blätter bei einem Durchmes
ser von zwei Meter einen Erwach
senen tragen können, blüht nur an 

zwei Tagen, am ersten weiß, am 
zweiten hellrot. 

l 'UHdere IGurigedcbicbte 1
Die Zahlungsmoral 

„Uno nun zum letzten Punkt der 
Tagesordnung, meine Damen und 
Herren. Das vergangene Geschäfts
jahr stand im Zeichen der 3bflau
enden Konjunktur. Da und dort zeig
ten sich bereits Krisen. Jetzt heißt 
es sich noch enger zusammenzu
schließen. Dazu gehört auch eine 

en·tsprechende Zahlungsmoral. Es geht 
nicht an, daß einer den anderen als 
Kreditinstitut benützt. Wir alle sind 
Geschäftsleute. Ein jeder von uns 
braucht heute dringender sein Geld 
denn je. Halten Sie daher Ihre. Zah
lungsziele ein. Ihr Geschäftspartn�r 
wird es Ihnen mit pünktlicher Er
füllung seiner Verpflichtungen loh
nen." 

Der Präsident der Fachvereini
gung, Herr Stein, hielt _erschöp'.t 
inne. Man zollte ihm ungeteilten Bei
fall. Nur einer der Herren, ein Ge
schäftsfreund von ihm, verzog lä
chelnd den Mund. Gerade zu ihm 
kam Herr Stein. 

Nun haben Ihnen meine Aus-
füh;ung�n zugesagt? " ... 

,,In jeder Hinsicht, Herr Prasi
dent. Sie haben mir direkt a�s dem
Herzen gesprochen. Mögen sich nur
alle daran halten." 

„Gut, gut, Herr Thiess "_, lächelte
Herr Stein geschmeichelt, ,,ich wollte
Sie noch etwas fragen. Ist Ihnen
bekannt, daß sich Ihr Buchhalter
verändern will? " 

. Gewiß." 
·'und Sie Jassen ihn ziehen"!"
"warum nicht?" 
"rst er denn nicht tüchtig?"
"oh doch." 
"Das verstehe ich nicht", wun

derte sich Herr Stein. ,,Warum hal-
ten Sie ihn dann nicht?" . 

Weil ich ihm das nicht bieteo

ka��, was er verlangt", entgegnete

Herr Thiess. . 
So 50 ... hören Sie, Herr Th1ess:

Ihr" B�chhalier wird in Kürze be'.

mir eine Stelle antreten. Da er aber

auch die Kassa zu führen hat,



möchte ich gerne von Ihnen wissen, 
ob er wirklich ehrlich und ver
trauenswürdig ist?" 

„Mein lieber Herr Präsident, das 
ist der einzige heikle Punkt", ant
wortete Herr Thiess. 

„Was soll das heißen? Hat er 
vielleicht Geld bei Ihnen unterschla
gen?" 

,,Das kann ich nicht mit Be
stimmtheit sagen, Herr Präsident. Ich 
schicke ihn nämlich schon seit Wo
chen zum Inkasso meiner fälligen 
Rechnungen zu Ihnen und er hat mir 
bis heute noch keinen einzigen Gro
schen abgeliefert." 

W. H. PanhoLzer 

Kleines Rad, was nun? 

Die Zeiten sind für uns schl€cht 
geworden. So schlecht, daß mir fast 
niemand mehr meine aufrichtige 
Liebe zu dir glaub€n will. Ein leiser 
Zynismus weht mich an, wenn ich 
warm von dir zu sprechen oder zu 
schreiben beginne. Was will der 
Mann eigentlich, argwöhnen sie ziem
lich unverhohlen. Aber du - du 
weißt es, was ich will. Ich möchte 
die glücklichen Stunden verschenken, 
die ich bisher mit dir verlebt habe 
in meinem gar nicht so kurzen Le
ben. Immer warst du mein · kleines 
Ra<l, selbst wenn weit :.ind breit 
kein Mensch für mich in Sicht war, 
hatte ich dich an der Hand und war 
nicht allein. Du wußtest die schön
sten Wege ringsum. Verschwiegene 
Straßen, die clen Wald entlan_g liefen, 
schmale Wege, an denen der Ginster 
stand. Die Vögel sangen 1·uhig weiter. 
wenn wir daherkamen, sie hatten 
keine Angst vor uns, sie flohen uns 
nicht. Ab und zu - ich gestehe, daß 
es ganz selten war - blieb ein Reh 
stehen und sah uns neugierig nach. 
Aber da mußten wir ganz früh 
unterwegs seiin, zwischen Morgentau 
und Sonnenaufgang. Ja, kleines Rad, 
das war es, was uns beide so sehr 
bezauberte: wir störten nichts, wenn 
wir daherkamen. Kein Blatt wich uns 
ängstlich aus, · und wenn wir einmal 
vom Wege abschweiften, um ein we
nig zu rasten, dann stand hinter uns 
das Gras wieder auf. Die Welt blieb 
frisch und neu, wir taten ihr keinen 
Schaden. Wir sahen in _das wahre, 
große Antlitz der Welt. 

Und nun? Kleilnes Rad, die Zeiten 
sind schlecht geworden. Nun drän
gen sie uns hart an die Ränder der 
Straße, es ist unglaublich, wo sie 
überall unterwegs sind. Wenn wir 
uns nicht gleich ängstlich vor ihnen 
ducken, dann hupen und pfauchen 
sie uns zornig an. Sie haben breit
spurig und laut unsere alte Weil 
e1,obert, sie starren nervös in ihr 
verstörtes Gesicht, teils frontal und 
teils durch den Rückspiegel, und sie 
finden, daß wir ein Unfug sind, du 
und ich: 

Was nun? Es ist ein Glück, daß 
wir nur zwei Räder haben und eine 
einzige schmale Spur, in der das 
Gras wieder aufsteht. Wir werden 
unsere kleinen Wege suchen. an de
nen der Ginster steht, und die Vögel 
werden weitersingen, wenn wir kom
men. Sie haben uns •ohnehin einst ,am 
besten gefallen. Dann aber sind WJ.r 
ein bißchen fauler geworden - nun 

lll 

denn! Wir kehren eben zurück zu 
dem Elan unserer früheren Jahre, 
und das wahre Antlitz der Welt wird 
wieder unser sein. 

Franz J-0sef Schicht 

� ß UN.TE ,� 
�eschichten 

Müller wurde soeben ins Kran
kenhaus eingeliefert. 

Es klopft. 
Auf sein „Herein" erscheint eine 

energische Dame und sagt: ,,Ich bin 
die Aerztin. ziehen Sie sich, bitte, 
aus.u 

· ,,Ganz", fragt. Müller.
„Ganz", antwortete die Dame. Sie

untersucht in gründlich, dann er
klärt sie: ,,Sie können sich jetzt i:1s 
Bett legen. Haben Sie noch eine 
Frage?" 

„Eine hätte ich noch" entgeg-iete 
Müller. ,,Warum haben Sie eigentlich 
angeklopft?" 

* 

In einer Gesellschaft kommt das 
Gespräch auf einen stadtbekannten 
Chirurgen, der kürzlich an sich selbst 
eine Blinddarmoperation v,orgen0m
men hatte. Interessiert hat Bonifacius 
dieses Gespräch verfolgt und fragt 
nun: ,,Mit oder ohne Narkose?" 

* 

Ein Schotte, auf einer Orientreise, 
kam auch zum Roten Meer. Ein Mo
torbootbesitzer lud ihn zu einer Spa
zierfahrt ein. Doch der Preis war 
dem Schotten viel zu hoch. 

Der Motorbootbesitzer drängte: 
„Bedenken Sie, mein Herr, es ist das 
Meer. das Moses durchwanderte!" 

.,Wundert mich nicht, bei diesen 
hohen Fahrpreisen!·' entgegnete d1.r
auf abweisend der Schotte. 

.. 

Ein Mann kam in die Irrenanstalt, 
weil er in der Einbildung lebte, ei:1 
Hund zu sein. Doch schon nach we
nigen Wochen konnte er als geheilt 
die Anstalt verlassen. Bald darauf 
traf er einen Bekannten, der be
merkte: ,,Wie ich hörte, fühlen Sie 
sich bereits ganz wohl. Wie geht 
es Ihnen?" 

,,Danke, danke, es geht mir aus
gezeichnet. Fühlen Sie nur, was ich 
für eine kalte Schnauze habe!" 

* 

Herr Mü'ller besuchte neuli,ch 
einen exklusiven Klub. Als ihm beim 
Abschied sein Schirm gereicht wurde, 
erklärte Müller, der Schirm gehöre 
nicht ihm. ,,Das ist schon möglich", 
meinte steif der Garderobemann, 
.,aber es ist jedenfalls der, den Sie 
gebracht haben." 

* 

Die Schwesternschülerinnen hat
ten einen Aufsatz, ,,Ein Tag im 
Krankenhaus", zu schreiben. Eine 
Schülerin schrieb: ,,Obwohl der Pa
tient sich sträubte, zogen wir ihn 
aus, wuschen ihn und dann legte ich 
ihn mit der Nachtschwester zusam
men ins Bett." 

* 

Der Herr Generaldirektor bedarf 
dtingend der Ruhe während seines 

, 

Urlaubes. Kein mondäner Bade-0rt soll 
es sein, s,on<lern ein einsamer, ab
geschiedener Or�. Er erklär;t seiner 
Sekretärin, wie er zu einem solchen 
gelangen will. ,,Iclil lasse mir auf 
dem Kühler meines Autos ein großes 
Photo von Marilyn Monroe ,arnbringen 
und fahre dann los. Und wenn i"ch 
in eine Ortschaft komme, wo die 
Leute fragen werden, wer das Mädel 
auf meinem Bilde sei - dort bleibe 
ich!"' 

,,Ich habe eine tolle Sache er
funden. Passen SLe auf, es gibt e,inen 
Riesenradau, wenn ich damit raus
ko.mme." 

,,Was ist es denn?" 
,,Ein geräuschloser Motor". 

* 

,,Die Dame ist sehr musikalisch.# 
Sie spielt Geige, Klavier und singt -
auch", empfiehlt der Heiratsvermitt
ler. 

Da seufzt der Interessent: ,,Und 
wieviel Schmerzensgeld bringt sie 
mit?" 

* 

,,Albert, benimm dich nicht im
mer so auffallend, w:enn etwas Lu. 
stiges erzählt wird. Bedenke, · daß 
wtr in Trauer sind!" 

„Tu ich ja nicht, Albertine, ict 
verziehe doch keine Miene." 

,,Das nicht - aber man sieht, 
wie dein Bauch wackelt." 

* 

Der Bauer fragte se1nen kleinen 
Sohn: ,,Na, Sepperl, hast du schon 
einmal darüber nachgedacht, was du 
einmal werden willst?" 

.,Ja, Vata Sommerfrischler!" 
* 

„Sie bringen den ganzen Monat 
keinen einzigen Auftrag. Ich werde 
mich um einen an<leren Geschäfts- ,. 
reisenden umsehen müssen!" -

,,Wieso keinen Auftrag, Herr Di
rektor? Ich soll v,on der Firma Mül
ler & Co., Innsbruck, einen recht 
herzlichen Gruß an Sie bestellen!" 

* 

,,Und was den Ausgang betrifft", 
erklärt die Frau des. Hauses <lern 
neuen Hausmädchen, ,,so werde ich 
Ihnen s,o weit als möglich entgegen
kommen." 

„Das ist nicht nötig", sagt die 
neue Perle, ,,ich habe einen Freund, 
der mich immer bis vor die Haus
tür bringt." 

* 

Der Gast zum Wirt: ,,Ich muß 
schon sagen, ich habe sch-0n ein 
besseres Schnitzel gegessen!" 

Der Wirt (wütend): ,,Bei mir aber 
ganz IDestimmt nicht!'' 

* 

,,Und woran haben Sie gemerkt, 
Herr Inspektor, daß der Mann be
trunken war?" 

„Erst stand er eine Weile vor 
der Tür, dann steckte er einein Schil
ling in den Briefkasten, hielt die 

. ' 
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Selbstmord durch Ers-chießen. Gend.-Revierinspektor Franz
Lehninger. F 7 /8, s· 24. 

Skelettfund im Schneealpengebiet. Gend.-Patrouillenleiter
Friedrich Reisenhofer. F 3, S 4-5, 

21. Landes-Skimeisterschaften des Gendarmerie-Skisport
vereines Oberösterreich. Gend.-Oberleutnant Alfons Kass
mannhuber. F 4, S 15-16. 

Die Steirische Gendarmerie-Skimeisterschaft 1958. Gend.
Major Augustin Schoiswohl. F 5, S 17-18. 

Nachlese zu den alpinen Ski-Weltmeisterschaften 1958 in
Badgastein. Gend.-Oberstleutnant Heinrich Spann. F 7/8,
S 18-19. 

Sperrzeiten in den Gast- und Schankgewerbebelrieben.
Gend.-Revierinspektor Josef Plattner II. F 1, S 3-4. 

In memoriam Erich Spirk. Gend.-Patrouillenleiter Franz
Wilfling. F 11, S 16. 

Gendarmerie-Wintersporttag 1958 am Bödele. Gend.-Re
vierinspektor Albert Kräutler. F 4, S 16. 

Landesbestschießen des Gendarmeriesportvereines Kärnten.
Gend.-Rayonsinspektor Hellmuth Kudelka. F 7/8, S 12-14•

Sch 

Gendarmerie-Scharfschießen. Gend.-Patrouillenleiter Alois

Hauser 1. F 12, S 9-10. . 
Gend.-Bezirksinspektor Dominik Schmid - ein Sechziger.

Gend.-Bezirksinspektor Dominik Feist!. F 11, S 17. 

Gend.-Oberst i. R. Franz Schmid gestorben. Gend.-Oberst

Friedrich Hanl. F 2, S 15. 
Die Behandlung inkriminierter Schriftstücke. Kriminal-

Revierinspektor Karl Karpisek. F 10, S 3-4. 

Sicherung und Identifizierung von �chuhabdruckspuren.

Kriminal-Revierinspektor Karl Karp1sek. F 6J S 5-7. 

Der Schuß am Kasernberg. Gend.-Revierinspektor Karl

Friedrich. F 12, S 12-13. 



St 

Starkstr-omunfall durch Selbstmörder. Gend.-Patrouillenleiter Otto Grünauer. F 3, S 7-8. 
In der stillen, heil'gen Nacht. Gend.-Revierinspektor OttoJonke. F 12, S 4. 
Die strafbare Fahrlässigkeit des Motorradfahrers. Doktor Hans Krehan. F 7 /8, S 15. 
Die vom Straßenrand einzuhaltende Distanz. Dr. H.a:is Krehan. F 12, S 3-4. 

T 

Große Tat um schlechten Preis. Gend.-Rayonsinspektor 
Sebastian Gappmaier. F 7/8, S 24 -25. 

Die Tatbestandsaufnahme bei Verkehrsunfällen. Gend.-R-e
vierinspektor Johann Lentsch. F 9, S 5-7. 

Der Täter kam zurück. Gend.-Patrouillenleiter Othmar Li 
ninger. F 7/8, S 16-17. 

Gend.-Bezirksinspektor Felix Tsehurl gestorben. Gend.
Bezirksinspektor Julius Popofsits. F 6, S 17. 

u 

Die Unfallstatistik der Sicherheitsbehörden. Gend. -Major 
Heinrich Mildner. F 1, S 11-12. 

vorgetäuschte Unglücksfälle als Morde geklärt. Gend.-Ma
jor Ludwig Colombo. F 2, S 11-12. 

V 

Warum machen Verbrecher Fehler? Gend. -Patrouillenleiter 
Stefan Buketics. F 5, S 10. 

Zehn Jahre im Verkehrsdienst. Gend.-Rittmeister Heinrich 
Kupka. F 1, S 19-20. 

Schwerer Verkehrsunfall auf der Packer Bundesstraße. 
Gend.-Major Augustin Schoiswohl. F 1, S 5, 10. 

Tiroler Verkehrsunfallstatistik 1957. Gend.-Oberstleutnant 
Egon Wayda. F 5, S 6-8. 

,,Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt." Gend.
Oberstleutnant Otto Rauscher. F 4, S 9-11, 18. 

Visitierung von Dienststellen der Exekutive in Linz. Gend.
Rittmeister Siegfried Koller. F 2, S 7. 

Vortragsreihe der kriminalbiologischen Gesellschaft. Dr. 
Walter Hepner. F 9, S 10. 

w 
Wahlspruch der Gendarmerie. Gend.-Patrouillenleiter Ste

fan Buketics. F 7 /8, s 7. 
Der Wegbereiter der modernen Kriminalogie. Dr. FranzDanimann. F 10, S 10-11. 
Gendarmerie-Weihnachtsfeier in Eisenstadt. Gend.-Revierir_lspektor Karl Schranz. F 2, s 20. Weihnachtsglocken läuten das Fest der Freude ein. Gend.Kontrollinspektor Rudolf Gusenbauer. F 1, S 15. 

z 
Ueber das Verhalten von _Zeugen. Gend.-PatrouillenleiterHerbert Humer. F 7/8, S 7. 

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes 
Voraussetzung des Gewohnheitsdiebstahles nach § 176 r aStG. F 1, S 14. 
Auf die Anwendung eines Werkzeuges zur Ueb w ·  d · H" d · k t er m ungemes m ermsses omm es zur Herstellung des Tat-bestandes nach § 174 I d StG nicht an. F 1 s 14 Ansichnahme eines Fahrrades zur Fluc)lt und Lieg · 1 s auf freiem Feld ist Diebstahl und nicht unbefu 

e; a 
B
sen 

trieb eines Fahrzeuges. F 1, S 14. g er e-
Der während des unbefugten Betriebes eines f Fahrzeuges erfolgte Benzinverbrauch ist nich/e�.<l�n 

stahl. F 10, S 14. Ie -
Abgrenzung Z'IVischen Diebstahl und boshafter Sachbeschädigung. F 12, S 20. 
Vora�ssetzungen für die Verbrechenseignung nach § 175I llt.- b StG. F-6, S 14. 
Deckungshandlungen nach vollendetem Tatbestan<l. F 2 S 16 Nur wenn der Täter damit rechnen konnte, daß das � h ·

zeug,,,_ 
obglei

z.d
ch er es. ru

d
·cht an d

d
en Ausgangspunkt z�r�c�= bring·1 trot em wie er an en Besitzer gelangt 1. t§ 467 b StG und nicht Diebstahl vor. F 4, s 17. ' ieg 

Vorweisung eines gefälschten Führerscheines v-or P.olizeiorganen. F 4, S 17. 
Begriffs-bestimmung der besonders gefährlichen Verhält·sse nach § 337 lit. a. StG. F 10, S 14. 
zu% Tatbestand n:1ch §§ 8, 152, 155 lit. a St� _ muß nicht 

ein• lebensgefährllches Werkzeug zur Herbeüuhrung des,' beabsichtigten schweren Verletzungserfolges angewen • ·1
<let werden. F 6, S 14. - '-

Voraussetzungen für den Tatbestand der fahrlässigenKrida nach § 486 Z. 1 StG. F 2, S 16. 
Voraussetzung der versuchten Verleitung zum l\/Iißbr , der Amtsgewalt nach §§ 9, 101 StG. F 2, s 16. a lch 
Aneignung von exekutiv eingetriebenen Geldbetr.. . 
, __ Mißbrauch der Amtsgewalt und nicht Amtsverun�gen lSi. 

F 6, S 14. reuung. 
Unterschied der Erscheinungsformen der lVIitsch ld§ 5 StG. F 10, S 14. u nach
Wegfall der Hemmungen infolge Alkoholge,1usses all . 

rechtfertigt Annahme der Volltrunkenheit im Sin �in 
§ 2 lit. c StG (§ 523 StG) nicht. F 12, s 11. 

ne es 
Wann ist ein Gut im Sinne des § 183 StG „anvertraut"?F 12, S 11. 
Bestimmungswidrige Verwendung von Vorschüssen durchselbständigen Händler kann Veruntreuung im Sinne des § 183 StG sein. F 7/8, S 10. 
Beim Versuch muß die auf Vollendung der Uebeltat gerichtete Absicht des Täters klar erkennbar sein. F 7/8, 

S 10. 
Bedingter böser Vorsatz genügt für die Annahme des 

höheren Wertes der gestohlenen Sache. F 6, S 14. 

Beamter der Oendarmerle-Verl<ehrsabtellung In Dienstadjustierung 

Aujtösung_ sämtlicher RätseL 

in der nächsten Beilage

Kreuzworträtsel 

!a

--- -

10 

12 

17 

• 

41 

45 

W a a g r e c h t  : 1 Primitives Mu
sikinstr.ument. 10 Weiblicher Vor
name. 11 Weiblicher Vorname (Kose
form). 12 Chemisches Zeichen für 
Hafnium. 13 Hochland in Innerasien. 
16 Zwei Konson·anten. 17 Adlerstein. 
19 FürstUcher Diener. 21 Spanischer 
weiblicher Vorname. 23 Laut Rech
nung, abgekürzt. 24 Gattung. 25 Pö
bel. 27 Ingenieur, abgekürzt. 28 Vor-

•Mlort. 30 Luftförmiger Körper, Mehr
zahl. 32 Hanfart. 35 Fluß. 37 Che
misches Zeichen für Chrom. 38 Süd-
afrikanische Provinz. 40 Zwei Vo
kale. 41 Bergseite. 43 Wald, poetisch"
45 Spitzenwachstum. 

leere Milchflasche ans Ohr, s:igte
„meldet sich keiner", setzte sich dann 
auf die Türstufen und schlief ein." 

* 
,,Na, Herr Bwnmerling, wie fan

den Sie denn das ,Hühnchen?" fragte 
die Wirtin den Gast. 

„Wenn ich ehrlich sein soll: für
sein Alter war es reichlich unent
wickelt." 

* 
„Aber Willychen, weshalb willst 

du denn nicht mit Vati und Mutti 
verreisen?" 

„Weil - hu, hu! - Vati gesagt
hat, daß er die Reiseroute - hu, hu! 

schon zur'echtgelegt hat." 
* 

Bobby geht während des Urlau
bes mit Rudi im Grünen spazieren. 

S e n k  r e c h t: l Titel indischer 
Fü1-:sten. 2 Säugetier. 3 Auerocbs.
4 Kaninchen. 5 Getränk. 6 Sittlich
keit. 7 Monat, abgekürzt. 8 Vulkan.
9 Forschungsreisender, 1813 bis 1873.
14 Odem. 15 Illinium, chemis·ches 
Zeichen. 18 Rörnis«:her Kaiser. 20 
Kampf. 22 Saugende Strömung. 26
Stadt in Südungarn. 29 Steinfrucht
31 Brettspiel. 33 Staat in Vorderasien. 
34 Italienische Musiknote. 36 Astrnlog 
Wallenstei:ns. 39 Getränk. 42 Num
mer, abgekürzt. 44 Chemis,ches Zei- ·
chen für Aluminium. 

Gend.-Ra.yonsinspekto r 
Atbert Praßt 

Während der Wanderung meint Rudi:
,,Schau, Bobby, das ist eine Eint3gs
fliege, die lebt nur einen Tag!" 

Entgegnete Bobby bedauernd:
Mein Gott, wenn sie bei schlech

tem Wetter geboren wird, hat sie _. .. 
gar nichts v-om Leben!" 

* 
„Und nun, Müller, zu welcher

Truppe wollen Sie?" 
,,Zu den Urlaubern!" 

* 
Der fünf Jahre alte Kurt sieht

zum erstenmal ein Skelett und er
fährt auf seine Frage, daß dies die 
Knochen eines verstorbenen Men
schen sind. Worauf der Kleine eine 
Weile nachdenkt und dann meint: 
Da kommt also bloß der Speck 
in den Himmel!" 

. .. daß Raffel, der Judas von 
Tir,ol, 1809 Andreas Hofer an die
Franzosen verriet. 

... daß Ludwig Gruber der Kom
ponist des Liedes „Mei Muatterl war
a Wienerin" ist. 

. .. daß Dublin die Hauptstadt
von Irland ist. 

. .. daß Belgien das dichteste 
Bahnnetz Europas hat. 

... daß die Schlacht bei Auster
litz (1850) die Dreikaiserschlacht ge
nannt wird (Napoleon siegt über 
Oesterreich und Rußland). 

. .. daß der größte Kanal Venedigs 
Canal Grande heißt. 

... daß Ludwig XIV. <len Bei
namen Sonnenkönig Iührte. 

... daß man den Matrosenlohn 
Heuer nennt. 

... daß die Abkürzung SOS Save 
our s,ouls (Rettet unsere Seelen) be
deutet. 

. .. daß Sauerstoff das meistver
breitete Element ist. 

. .. daß . der größte Gletscher der 
Hohen Tauern Pasterze heißt. 

... daß der spanische Maler �
casso der Hauptvertreter des Kubis
mus ist. 

Auflösung der Rätsel aus der

August-Nummer 

Wie? Wo? Wer? Was? 1. Ein Musik� 
stück, welches in loser \Tcrbindung allerlei 
beliebte Melodien enthalt. 2. Em Mann. 
der sowohl durch persönliches Ansehen 
und Rednergabe als auch durch verwerf
liche Mittel Einfluß auf das Volk hat. 
3. Dareus, 333 v. Chr. 4. Wasserstotf�upe,:
oxyd. 5_ Eine ansteckende Tropenkran:-:
hei t mit Lähmungserscheinungen. 6._ Z"1-

schen dem Schwarzen und dem Kasp1sche_n 
Meer. 7. Der Körper nimmt _ _  den Saue:
stoff auf und gibt Kohlensaure a_n die 
Luft ab. 8. Im Jahre 1818. 9. Das hochste 
Ziel der Buddhisten, absolute Seeler:ruhe 

d Glückseligkeit. 10. In der welthchen 
��hatzkammer in Wien. 11. Ein eisiger. 
Schneesturm in Nordamerika. 12. Venen. 
J3 Von Linz nach Budweis. 14. Europ_a. 
15: Durch die Straße von Gibraltar. 16. Ein 
Aufgeld. 17. Pisa. 18. Kara Mustaph_a. 
19_ Zwischen Korea und China. 20. a) em 
griechischer Buchstabe, b) eine Flußmun
dung mit Armen, die sich fächerart1g aus
breiten. 

Photo-Quiz: Schaffhausen. 
Wie ergänze ich's? Echolot oder Behm

lot. 
Denksport: Der Schuhmacher verlor 

800 Sehilling und ein Paar Schuhe. 
W g e e h  t- l Ge-Kreuzworträtsel. a a r · 

Rl richtshof. 11 Ebene. 12 Alpha. 13 Ne. 
�
4 

Re
. 

15 Tu. 16 Im. 17 Dr. 118 II. 19 Im. 2 
, 23 Ra. 25 Ti. 26 Mb. 27 Tr. 28 He. 

;� ��ika. 31 Ueben. 33 Roden. 34 Marocl. 
35 Engel. 39 Anode. 42 Galle. 43 Par:i·

L 
44 

Es 45 Ab. 46 Ob. 47 Rs. 48 Ne. 49 Ne. �-
51 

.
Rm. 53 0. T. 54 Oh. 56 Me. 57 AA, 58 St�

"9 Nu 60 Eh. 61 Lissa. 63 Insel. 65 En _ m1rua 
t :_ S e n k  rec h t : 1 Gendarmenegene
_ur

l 
e. 

2 Eber. 3 Re. 4 Inri. 5 Cellophan. 6 ra e, 
8 11 9 Ohio 10 Fa-Tatirrtum. 7 Slum. :,.. P· · 24. t 1 1 21 Ebro 22 Luke. miliend1ebs ae 1 e. . · 36 N se 37 Area 25 Theo. 30 L. D. 32 Br. a •. . 

38 Lebertran. 39. Apollonia. 40 Nabe.Ela
D
n. 

52 Ma·,n 53 Ossi 55 Hunt. 56 Meer. 41 arm. · · 
62 S. M. 64 S. U. 

m 1 
1 



1 H V M 0 R 

„Ich weiß genau, daß der Kerl schmuggelt. Wenn ich nur
auch wüßte, wo er das Zeug versteckt?!" 

i, 111· 

,, ,� � .

-:e_ 
„Aaah, fein! Und jetzt kratz mich noch auf der iinkcn

Schulter ein bisserl!" 

)I 

----

j 
1 

1 
,,Neu,iahrs-Glücksbringa hätt ma da ••• Was gern hergcbn, /

Jiaba Herr!" 

IV 

1 M B 1 L D 

schreiben Sie, Schwester: linke B 
druckempfindlich!" auchscite etwas

. ,,Das SUick, das Sie eben sahen · sehr· b M • • ' Je Herr Franzaier, die Inszenierung, das Bühnenbild und d" i d 1e Kostüme s n von Herrn Franz Maier und der Ap 1 ' P aus stammt 
auch von Herrn Maier" 

Recht und Praxis im Bauwesen 
(Fortsetzung von Seite 8) 

selbst gemacht. An Samstagen und Sonntagen wurden und 
werden mitunter freilich auch Facharbeiter anderer Be
triebe verwendet (die 45-Stunden-Woche ermöglicht eine 

&solche Tätigkeit noch leichter). Soweit es sich dabei um 
,..unentgeltliche Nachbarschaftshilfe oder gegenseitige Hilfe, 

zum Beispiel zwischen Maurern und Zimmerleuten, han
delt, wäre dagegen nichts einzuwenden. Aber nicht selten 
kommt es vor, daß sich Facharbeiter dUTch Mißbrauch 
der verkürzten betrieblichen Arbeitszeit einen regelrech
ten Nebenverdienst verschaffen. Eine solche .,,Hilfe" ist 
dann „Schwarzarbeit", und beide Teile machen sich straf
bar. Das sogenannte Herleihen von Firmentafeln muß da
gegen nicht immer Sträflicher Mißbrauch sein. Zu prüfen 
wäre freilich immer, ob derjenige, auf dessen Namen die 
Tafel lautet, der Baubehörde wirklich auch als Bauführer 
namhaft wurde, der Bauführer davon weiß und. mit dem 
Anbringen der Tafel einverstanden ist. Es kam nämlich 
mehr als einmal schon vor, daß Bauwerber der Bau
behörde einen Bauführer namhaft gemacht und eine 
irgendwo entwendete oder selbst angefertigte Firmentafel 
angebracht haben, ohne daß der betreffende Unternehmer 
etwas gewußt hat. Ist der Bauunternehmer mit seiner 
Namhaftmachung als Bauführer einveTstanden und stellt 
er seine Firmentafel zur Bezeichnung der Baustelle zur 
Verfügung, so übernimmt er praktisch die Leitung des 
Baues und damit auch die baupolizeiliche sowie die straf-' 
rechtliche Verantwortung im Sinne der §§ 383 bis 385 StG. 
Dazu gehört, was fallweise zu prüfen wäre, daß sich der 
Bauführer um die plan- und fachgemäße Ausführung des 

a.Baues, um die Verwendung einwandfreien Baumaterials,
wum die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der bei den 

Bauarbei:ten Beschäftigten usw. kümmert. Auf jed.en Fall 
trägt er ne):len der Verantwortung auch das Risiko, und 
wenn er dafür etwas verlangt oder bekommt, i:st es sein 
gutes Recht. Wenn bei einem Bau bauherrnseits fremde 
Arbeitskräfte gegen Bezahlung verwendet werden, wäre 
stets zu prüfen, ob sie wirklich im Dienste des Baufüh
rers stehen (Anmeldung zur Sozialversicherung, Arbeiter-

Bettfedern 
Daunendecken 
St�ppdecken 

Matratzen 
Drahteins ätze 

Vorhänge 
Wolldecken 

Inlette 
Bettwäsche 
Babywäsche 

im führe nde n Be t t wa re nh a u s  

i}l_muqeF-
w e 1 s, Pfarrgasse 10 

► M ode r n s t e  Be t tfede r n re i n igu ng ◄

verzeichnis) und daß die Abrechnung zwischen Bauherrn 
und Bauführer erfolgt. Das gelegentliche Ausfolgen von 
Vorschüssen seitens des Bauherrn unmittelbar an Arbei
ter, zum Beispiel auf entlegeneren Baustellen, ist noch 
keine Abrechnung. 

Die angewandten Methoden sind weder für eine ge
ordnete Verwaltung noch ·für die Baugewerbetreibenden 
eiine ideale Lösung. Sie haben sich aber trotzdem ent
wickelt, denn Not macht erfinderisch. Die meisten dieser 
Leute sind nicht nur erfinderisch, sondern auch opfer
bereit, arbeitsfreudig und handwerklich geschickt. In vielen 
Fällen wird der Bauführer am besten selbst wissen, was 
solche Leute leisten können und inwieweit sie Förderung 
und Unterstützung verdienen. Eines dürfte wohl s•o ziem
lich feststehen, daß bei radikaler Unterbindung der ge
übten Praxis viele Häuser nicht stehen oder zustande 
kommen würden; sehr zum Nachteil der Wohnraumfrage. 
Was hätte endlich ein Bauunternehmer, wenn der uner
schwinglichen Kosten wegen derartige Bauv,prhaben nicht 
zur Ausführung kämen? Einfühlungsvermögen und gesun
der Menschenverstand werden auch auf diesem Gebiete 
den richtigen Weg finden und krassen Mißbrauch von 
Entgegenkommen und Hilfsbereitschaft zu unterscheiden 
verstehen. 

zusammenfassend dürfte d_en notwendigsten Erforder
nissen entsprochen werden, wenn 

a) die Baubewilligung eingeholt wird und die Vor
schreibungen eingehalten werden; 

b) als Bauführer der Baubehörde ein befugter Bau
gewerbetreibender mit dessen Einverständnis namhaft ge-

Auszeichnung verdienter Gendarmerie
beamter durch den Bundespräsidenten 

Silbernes Ehrenzeichen 
Gendarmerieoberstleutnant Wilhelm K a n t o r  

Goldene Medaille 
Gendarmeriebezirksinspektor Josef F ü h r e r  I 
Gendarmeriebezirksinspektor Otto M a r t e  
Gendarmeriebezirksinspektor Ernst S c h m i d  
Gendarmeriebezirksinspektor Leopold S w o  z i l e k 
Gendarmeriebezirksinspektor Michael Pe t e r  
Gendarmeriebezirksinspektor Arnold Z i m m e r m ann 
Gendarmeriebezirksinspektor Alfons B 1 e n k e 
Gendarmeriebezirksinspektor Josef Jä g e r  
Gendarmeriebezirksinspektor Karl S e  11 i n  g e r  
Gendarmeriebezirks•inspektor Karl W e i s  s e n b ä c k 
Gendarmeriebezirksinspektor Johann F r i  e d r i  c h 

Silberne Medaille 
Gendarmerierevierinspektor Erwin .Je n n y 
Gendarmerierevierins,pektor Franz F o i d 1 
Gendarmerierevierins,pektor Albert K r  ä u t 1 e r  

macht und jeder Wechsel in der Person des Bauführers 
angezeigt wird; 

c) die Baustelle ordnungsmäßig und n,i.cht bloß zur
Tarnung bezeichnet wird; 

d) bezahlte h a n  d w e r k  1 i c h  e Arbeitskräfte im Dienste
des Bauführers stehen. (Arbeitskräfte für die gewöhn
lichen, bei Bauten vielfach anfallenden Hilfsarbeiten, das 
sind solche, zu deren Verrichtung weder eine Erlernung 
noch eine besondere Fertigkeit erforderlich ist, kann auch
der Bauherr für eigene Rechnung verwenden, weil „Lohn
arbeiten der gemeinsten Art" gemäß Artikel V lit. d)
GewO von den Bestimmungen der Gewerbeordnung ausge
nommen sind. Es ist aber selbstverständlich, daß auch 

solche Arbeiter vom Dienstgeber zur Sozialversicherung
gemeldet werden müssen.) Werden �ei einem Bau kein_e

handwerklichen im Dienste des Baufuhrers stehenden Ar

beitskräfte verwendet, wird der 61:fizie�le �a�1führer j�

denf.alls dafür zu sorgen haben, daß die nohgen Anlei

tungen für die plan- und fachgemäße Ausfühnm_g �es

Baues gegeben und der Bau entsprechend beaufsichtigt

wird. Schließlich 
e) die Al?recnnung zwischen Bauherrn und Bauführer

�rfolgt, 
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Unabsehbarkeit und Unbestimmtheit der Gefahr 
. . ' 

Gemeingefahr? 
Ist das Werfen eines Messers gegen die Windschutzscheibe eines fahrenden Kraftfahrzeuges als 

. ,,gemeingefährliche" Handlung zu werten? 

Diese Frage hatte kürzlich der Oberste Gerichtshof imZuge eines Strafverfahrens gegen zwei lederwestentragende Burschen zu beantworten. Der ältere der Burschen hattenämlich, erbost darüber, daß ihnen gegen 11 Uhr nachtsin einer Wiener Straße ein unbeleuchtetes Auto entgegenkam, sein Fixiermesser · gegen das Kraftfahrzeug geworfen, um dieses zum Stehenbleiben zu zwingen. Dabei geschah 
· es, daß sich das Messer während des Fluges öffnete, die Windschutzscheibe des mit kaum 10 Stundenkilometer 

fahrenden Wagens durchschlug und schließlich in ihr 

steckenblieb. Die Windschutzscheibe ging dadurch in Trümmer, der neben dem Lenker sitzende Mitfahrer wurde durch Splitter leicht verletzt, während der Lenker und die beiden im Fond des Wagens sitzenden Personen unverletzt blieben. Trotz des Schrecks blieb der Lenker sofort stehen und während es zwischen den Wageninsassen und dem „ Messerwerfer" zu einer erregten Kontroverse kam, z,og der zweite Bursche unbemerkt das Messer aus der Windschutzscheibe und legte es auf den Kotschützer eines in 
der Nähe parkenden Lastwagens, um es vor dem herbeigerufenen Wachebeamten zu verbergen. Das Messer wurde 
aber dennoch vom Lenker gefunden und der Polizei übergeben. 

Der Richter verurteilte daraufhin den Burschen, der das Messer geworfen hatte, wegen V e r b r e c h e n s n a c h  
§ 8 5 1 i t. b S t G und den, der das Messer beiseitegeschafft hatte, wegen V e r h e h l u n g  n a c-h- § 214 S t G. In' der Begründung des Urteil hieß es : ,,Der wegendes Messerwurfes zur Verantwortung gezogene Angeklagtehat selbst angegeben, die Tat vorsätzlich begangen _zu haben denn er wollte das Fahrzeug zum Anhalten brmgen, �bwohl er zu dieser Maßnahme nicht etwa im In_teresse der eigenen Sicherheit gezwungen gewesen sei. Die Beschädigungsabsicht ergibt sich auch aus der Tat
sache, daß er einen schweren Gegenstand gegen -die Windschutzscheibe des Kraftfahrzeuges geworfen hat. Daß der Täter auch eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Insassen zumindest in Kauf genommen hat, ergibt 
sich nach Ansicht des Gerichtes schon aus der Erwägung, daß jede gegen den Willen des Lenkers gewaltsam herbeigeführte Anhaltung . eines auch nur mit mäßiger Geschwindigkeit fahrenden Kraftfahrzeuges .durch Werfeneines Gegenstandes auch eine Gefährdung der Fahrzeuginsassen nach sich. ziehen müsse." 

Die Annahme der Begehung der Tat „u n t e r b e s o n -d e r s g e f ä h r l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n" begründetedas Erstgericht damit, daß durch das geworfene Messer der Lenker des Kraftfahrzeuges leicht hätte getroffenwerden können. Dabei wäre es nicht ausgeschlossen, daßdie Windschutzscheibe in größerem Maße zerbrechen hätte können, was eine Augenverletzung des Lenkers zur Folge gehabt _ haben könnte. Unter Umständen hätte durch eine 
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Spar- und Dailehenskasse 
ÖFFENTLICH ANGESTELLTER 
Registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

Gründungsjahr 1886 

Hauptanstali: Wien IX, W ähringer Straße 61 
im eigenen Anstalisgebäude 
T e leplion: 33 36 56, 33 36 57, Postscheck-Konto 10.402 

Spar- und Giroeinlogen 
VON JEDERMANN OHNE LEGITIMATIONSZWANG 

Personaldarlehen 
an pragmatisierte öffentlich Angestellle und Pensionisten 
gegen Gehalisvormerk und Versicherung 

GESCHAFTSSTELLEN: VERTRETUNGEN: 
Innsbruck. Adamgasse Sa Graz, Obere Bahnstraße 47 
Linz, Landstraße lll 

· 
Klagenfurt, Gabelabergerstr. 26 

Salzburg, Kaigaase 41 

schmerzbe<lingte unbewußte Reaktionshandlung so eine schwere Gefährdung der Insassen des Kraftfahrzeuges oder auch anderer Straßenbenützer eintreten können. Den Schuldspruch des zwei_ten Angeklagten, der das M_esser vor der Obrigkeit verbergen wollte, begründete derRichter damit, daß das Messer zweifellos als C o r p u s d e 1 i c t i" im prozessualen Sinn anzusehen sei und das Beiseiteschaffen eines solchen Gegenstandes, wie überhaupt das Verheimlichen der Spuren eines Verbrechens objektiv den Tatbestand der V e r h e h  1 u n g darstelle'.. Geg:n dieses Urteil erhoben beide Angeklagten N i  c h -t 1 g k e1! s b e s c h w e r d e  w e g e n  u n r i c h t i g e r
r e c h t l 1 c h e r B e u r t e i l  u n g, wobei der erste Angeklagte ai.isführte, daß sein . Verhalten lediglich denUe,bertretungstatbeständen nach §§ 431, 46 8 StG, zu unter
stellen gewesen wäre. 

. Dieser Ansicht schloß sich auch der O b e r s t e G e -.J)\r 1 c h t s h o f in einem für die die Gendarmerie hoch.inter-�'e�santen Erkenntnis an und ä n d e r  t e d a s U r  t e i 1 da-. hingehend ab. 
�er Oberste Gerichtshof begründete seine Rechtsansicht damit, daß die b o s h a f t e B e s c h ä d i g u n• gf r e m d� n Ei g e n t u m s unter anderem dann ein Verbrechen 1st, wenn aus der Beschädigung eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheitvon Menschen in größerer Ausdehnung für fremdes Eigentum ent�tehen kann (§ 85 l i  t. b S t  G). Ferner, wenn siean bestun°:�en taxativ aufgezählten Objekten (Eisenbahnen, __ Bn�cken usw.) oder überhaupt unter „besond�rs gefahrlichen Verhältnissen" verübt worden ist (§ 8 51 i t. c S t  G)_. Das Gesetz ist hier - nach Ansicht •des QGHE" von dem .. �edanken getragen, die gemeingefährliche/gentumsschadigung zu treffen. Allerdings wurde dieserage von Lehre und Rechtsprechung verschieden beant"�ortet und es spricht eine Reihe von Erwägungendafur, daß d i e B e s t i m  m u n g e n d e s § 8 -5 1 i t. bu_ n d c S t G und des § 8 7 S t G n u r g e m e i n g e f ä h r _l _1 c h e H a n d 1 u n g e n t r e f f  e n w o  l f e n. Dies er ibtsich schon aus der Entstehungsgeschichte dieser Bes:m.:.mungen, auch sind die hohen Strafsätze nur durch denGedanken der �bwehr ei!1er Gemeingefahr erklärlich. yvas _aber die G e  m e 1 n g e f a h r an sich betrifft so ergibt sich „na:h Ansicht des Obersten. Gerichtshofes s�hon , aus der wortlichen Bedeutung, daß sie e i n e n g r ö ß e -�

r e n �e r s o  n e n k r e i s  o d e r f r e m d e s  Eige n_�-t u m  in größerer Ausdehnung betreffen muß, und zwarauf solche Weise, daß der T ä t e r d i e  G e f a h r  i n_ 
bn e r h a l b  d i e s e s  U m f a n g e s n i c h t  b e l i e b i g  e g r e n z e n k a n n. Mit anderen Worten: ,,Die Gefährdung, der eine einzelne �_der 11;ehrere Personen ausgesetzt werden· wird vo:ff Ta�er rucht unmittelbar herbeigeführt. Der' Täter s: a t vielmei:u- eine Lage, die eine Gefahr für das Leben die . Gesundheit oder körperliche Sicherheit eines un� bestimmten Personenkreis-es insofern bedeutet als jedenfalls (gle�chgültig ob nach der gegebenen Lage die verl�ttung einer oder mehrerer Personen wahrscheinlich ist) mc t _vorausgesehen werden kann, wer diese PersQllode�bdle _Mehrzahl von Pers-onen sein wird. Der Täter gibtes u erdles dabei völlig aus der Hand-, wann und unterwelchen 1:Jn:is�nden die Lage _ zu einem Unfall führenund ob . dleJ�mge Person oder Personenmehrheit in der1:,age �em_ wird, sich selbst zu retten oder ob diese Möglichkeit mcbt b�steht. Es ist also das Moment der u n -a b s e h b a r k � 1 t und der l! n b e s t i m m f h e i t der �efahr und mcht die Tatsache, ob der Sache nach nur eme Perso!1 oder mehrere davon betroffen werden können, das die Tatbestände der § 85 lit. b und c StG (sowieauch des § -�7 StG) kennzeichnet. Unter diesen Vorausse�zungen„ konne� a�erdings a_uch Fälle der sogenannten ,Emzelgefäh�·?ung d1es -en Bestunmungen unterstellt werden (Steinwurfe gegen das Fenster eines vorüberfahren-

Seil 1881 Pionier der Vervielfliltlguug 

fUr alle Ein- und Mehrfarbendrucke 

ROTARY 

Wien I, Seilersttitte 16 · Telephon 62 15 04 

Eigene Flllalen In: Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg 
• 

Eigene Repnraturwerkstlltten 
• 

Eigenes Reklnmehllro 
• 

Photoschablonen und Eleclronle fUr die Blldllberlragung 

• 

Eigene Setzerei und Stanzerel fUr Prllgemnlrlzen 
• 

Weitere Vertretungen In 106 Lllndern der Erde 

den Zuges, wobei es dem Täter nicht auf die Gefährdungeiner bestimmten Person ankommt, Errichtung von Straßenfallen, die sich nicht nur gegen eine bestimmte Per
son richten und dergleichen)." Im gegebenen Fall nun war aber der V o r s a t z  des Angeklagten auf die B e s c h ä�d i g u n g e i n e s  g a n z  
b e s t i m m t e n K r a f t f a h r z e u g e s, dessen Lenker 

•seinen Unwillen hervorgerufen, und auf die G e  f ä h r -d u n g  d e r I n s a s s e n  qi e s e s b e s t i m m t e n
K r a f t f a h r z e u g e s gerichtet. Er hat damit, nach An-
sicht des Obersten Gerichtshofes, aber n i c h t, wie sich 
aus den vorigen Ausführungen ergibt, eine g e m e i n -
g e f ä h rli c h e  L a g e  h e r b e i g e f ü h r t o d e r a u c h
n u r h e r b e i f ü h r e n w o 11 e n. 

Es kann aber auch - keine Rede davon sein, daß die 
Tat unter „besonders gefährlichen Verhältnissen" im Sinne des § 85 lit. c StG begangen worden ist. Als „b e s o n d e r s g e f ä1 h r 1 i c h e V e r h ä l t n i s s e" 
sLnd nämlich n u r s o 1 c h e S i t u  a t i o n e n anzusehen, m i t  d e n e n  e i n e  h o c h g r a d i g e  G e f a h r v e r b u n d e n  i s t  o d e r a n d e r s a u s g e d r ü c k t, b e id e n e n  die W a h r s c h e i n lic h k eit e i n e s  s c h w e
r e n  E r f o l g e s v o r l i e g t. 

--�wAUTO 
RETTUNG, HILFE, BERGUNG 

TOMAN&CO. 
Tel. 65 65 41 
IV., PRINZ-EUGEN-STR. 30 
LAUFENDER DIENST 

Der Annahme des Erstgerichtes, daß die Tat deshalb 
•unter „gefährlichen Verhältnissen" begangen war, weil durch das Werfen des Messers der Lenker leicht hätte · verletzt werden können und durch eine schmerzbedingte Reaktionshandlung eine schwere Gefährdung der Fahr-zeuginsassen und anderer Verkehrsteiln:hmer erf?lgenhätte können, vermochte der Oberste Gerrchtshof n 1 c h t beizupflichten. Er argumentierte vielmehr, daß das Fahrzeug nur· mit mäßiger Geschwindigkeit (10 km/h) fuhrund die Straße zur Tatzeit auch nicht irgendwie belebt war. Es kann daher unter diesen Umständen nicht mit Grund behauptet werden, daß eine Gefährdung andererPersonen als der Autoinsassen in Betracht kam. Im übrigen war das Auto sofort nach dem Werfen des Messers stehen geblieben. Die Tat des Angeklagten war wohl gefährlich, auch bleibt _sie ni�ht �traflos, doch erfolgte sie nicht unter Umstän�en, die die „be5?nders gefährlichen Verhältnisse" im Smne des § 85 lit. b und cStG begründen würden. Der A n  g e k 1 a g t e h a t t e  d a r u m_ - nach Ansi�?-t des OGH - vielmehr eine v o r s ä t z l 1 c h e B e s c h a -d i g u n g d e s p e r s o n e n k r a f t w a g e n s und g l e i c h z e i t i g eine G e f ä h r d u n g d e r I n s a s s e n d e s  Fa,h r z e u g e s  z u  v e r a n t w o r t e n. Er_ war„also, da der Wert des beschädi,gten Gutes 1500 S mc?-t uber

steigt, wegen boshafter Beschädigung . fre1:1den E_1gentums 

nach dem § 4 6 8 s t G und in Tatemh_e1t danut "."eg�n Uebertretung nach dem § 4 3 1  S t  G, weil er den Emtntt einer Gefahr für die körperliche Sicherhe�t de� Insassen des Kraftwagens voraussehen konnte und eme le1_chte Verletzung .. eines Insassen auch eintrat, zu verurteilen. 

Selbstmord durch 
Sprengstoff 

Von Gend.-Revieri)nspektor ANTON DRASCHKOWITZ, 
Gendarmeriepostenkommando Wenigzell, Steiermark 

Auf eine nicht alltägliche Art und Weise verübte der 
39jährige Hilfsarbeiter Johann Berger im Jahre 1957 Selbst
mord. Obwohl die Tat nun schon fast zwei Jahre zurück
·liegt, soll sie doch wegen ihrer bes-onderen Eigentümlich
keit nicht unerwähnt bleiben. 

Johann Berger war ein �tarker Alkoholiker, so daß 
sich die Notwendigkeit ergab, über ihn ein behördliches 
Alkoholverbot zu erlassen. Seine Familie, mit Frau und 
sieben Kindern, hatte auch sehr unter der Auswirkung 
der Trunkenheit des Genannten zu leiden. Berger äußerte 
überdies seit Jahren Selbstmordabsichten, wurde -aber 

nicht ernst genommen. Ab und zu hatte es auch den 
Anschein, als ob er zeitweise geistig nicht ganz auf. der 

Höhe wäre. Berger hatte die Absicht, für seine Familie 
ein Eigenheim zu errichten. Der Bauplatz war bereits 
ausgemittelt und· nun begann die Beschaffung des Ba-1-
rriaterials. Da in dieser • Gegend ein großer Reichtum an 
Steinen herrscht, besorgte sich Berger zum Sprengen 
von Bausteinen Donaritpatixmen, Zündschnüre und Spreng
kapseln. 

Am 6. Juni 1957 verließ Berger seine Wohnung. Um 
zirka 12 Uhr vernahmen Bewohner der sehr verstreut 
umliegenden Häuser eine Detonation, der sie aber weni_g 
Aufmerksamkeit schenkten, da in dieser Gegend oft ge
sprengt wird und derartige Detonationen fast täglich er-
folgen. 

Da die Gattin des Bergei; inzwischen wahrgenommen 
hatte, daß drei Stück Sprengpatronen „Donarit I" sowie 
die letzte Sprengkapsel fehlten, erstattete sie auf dem 
Posten Waldbach - dieser Posten liegt örtlich viel näher 
und ist auch rascher erreichbar - die Abgängigkeits
anzeige über ihren Gatten und sprach die Befürchtung 
aus, daß er Selbstmord verübt haben könnte. Vom P•usten 
Waldbach unterstützt, wurden dann durch sämtliche ver
fügbaren Gendarmen des Postens Wenigzell mehrere Such
aktionen, an welcher sii.ch auch die Bevölkerung beteiligte, 
durchgeführt. Auch ein unterirdischer Stollen, in welchem 
seinerzeit Mühlsteine gehauen wurden, mußte begangen 
werden, da ,:;.or dem · fast verfallenen Eingang Schuh
abdrücke fe.stgestellt wurden, die ihrer Form n·ach v-on 
den Gummistiefeln des Berger herstammen konnten. Die 
Suchaktionen mußten dann aber ergebnislos eingestellt 
werden. 

Am 28. Juni 1957 wurde durch Zufall auf einem Berg 
Neue Dienst- und Wohngebäude 

Die neue Gendarmeriepostenunterkunft in Offenhausen, 
Oberösterreich 
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eine menschliche Leiche entdeckt. Die sofort durch den 
Posten Wenigzell eingeleiteten Erhebungen ergaben, daß 
es sich um die Leiche des abgängigen Johann Berger 
handelte. An der Statur, der Kleidung und den teilweise 
infolge ärztlicher Behandlung abgeschnittenen Kopfhaarep 
konnte die Leiche einwandfrei identifiziert werden. 

Dem ganzen Sachverhalt nach hatte Berger mit drei 
Don,aritpatronen, einer R-olle Zündschnur und einer 
Sprengkapsel den Berg erklommen. In einer Mulde, zwi
schen Gesträuchern versteckt, legte er sich auf den Rük
ken, legte die mit Sprengkapsel und einem Teil der Zünd
schnur adjustierten Sprengpatronen unter der Kleidung 
auf die bloße Brust und brachte sie zur Entzündung. 
Die Wirkung dieser Explosion war verheereoo. Sie riß 
Berger den Brustkorb und den Unterleib auseinander. Der 
Großteil der Rippen wurde weggeschleudert. Berger trug 
bei der Tatausführung einen Lumberjack aus Strucks;· die
sen mußte er, nachdem er die Patronen auf die Brust ge
legt 'hatte, zugeknöpft haben, da die Teile desselben bis zu 
12 m weit weggeschleudert wurden. Den Verletzungen nach 
mußte Berger auf der Stelle tot geweser:i sein. 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentumer
und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. Für den
Inhalt verantwortlich: Dr. Alfred Lu t s c h  in g e r. - Für die Ver
bandsnachrichten des österreichischen Gendarmerie-Sportverbandes
verantwortlich: Gend.-Major Siegfried We i t  I a n  e r, Vizepräsident des
öGSV. - Alle Wien m, ·Hauptstraße 68. Druck: Ungar-Drucke,ei 

Gesellschaft m. b. H., �ien V, Nikolsdorfer Gasse 7-11

Baumeister Michael Tschernutter 
Unte r n e h m e n  für Hoch-, T i e f- u n d  E isenbetonbau 

Villach 
Fernruf 49 64 

GROSSE MÖBELSCHAU 
AUSSTELLUNG IN 5 ETAGEN 

P-Olllcußee & Co. 
INNSBBUCK-PBADL 

Gegenüber der Rennerschule und Pradlerstraße 3-� 

Ein Besuch überzeugt Sie von unserer Leistung 

selbst 

ist der Mann 

mitl: 
_._. _____ _ 
I,.ß. 11/I .ß. G 

PROFILEN 
O.HNE ME!SS;E;N,

SCHWEISSEN, BOH R:E:N und LACK;l'.ER;�:'�
Für den Selbstbau jeder erdenklichen Kon�tr1Jktion
von Geschäfts-, Büro-, Lager, u. Betriebseinrichtungen

Auf Wunsch Durchführung sämtlicher Montagen

WMWii%ii4fJiiiiinhWI .) 1i1111 � 111: t IJ 3, IMtl4iiiWIN@iUW 
Verkaufsbüro f. Wien, Niederösterr. u. Burgenland, Wien I, Börsegasse 14, Tel. 631136
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Gegründet 1854 

DAS HAUS DER STOFFE 

·GRAZ MURGASSE 9· 1 

Seit mehr als 100 Jahren nur Qualitiitsstoffe 

für Damen und Herren 

Privatspital für Nervenkranke 
WIE N XIX, OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 36 � 75 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arien 
Nervenkranker, Epileptiker, mu!Jiple Sklerose. Spezialab
teilung für Entwöhnung (Alkohol, Mo.). Spezialableilung für 
Schlaganfälle. , 1 

Mitglieder d'er BUNDESKRANKENKASSE werden aufgenommEJn 

Akkumulatorenbau 
Ing. Gustav Winkler 

GRAZ, Grleskal Nr. 22, Telephon 86 2 28
Reparaturwerkstätte und Erzeugung moderner Auto-, Motorrad-,
Radio- und Telephon-Batterien 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

WIEN XII 

LASKEGASSE 17 

TELEPHON 54 81 66 

Chlorungsanlagen 

Sanitäre Installationen 

Rohrformstücke 

Rohrleitungen 

INSTALLATIONS-UNTERNEHMUNG 

Fran�Lex 
WIEN XVII, STEINERGASSE 8 

33 33 09, 33 41 30 

AUSTRO 
SESSEL 

WIESNER·HAGER 

ALTHEIM, OBEROSTERREICH 

WIEN, 1, HERRENG ASS E  2, TE LEFO N 637142 
GRAZ, MONZGRABENSTR. 38, TELEFON 811 32 

ST. POLTEN: KERENSSTRASSE 18, TELEFON 2044 

LINZ: MOZARTSTRAS S E  11. TELEFON 24541 

SALZBURG, FRANZ-JOSEF-SI RASSE 8, TEL. 72673 

Zu Ihrer Pflichtkrankenkasse eine 

Krankenhaus-Tagegeld
und Operationskosten

Versicherung 

bei der 

Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 

WIEN I, FREYUNG & 
Telephon 63 36 76 

Landesstellen: 

FELDKIRCH: Neustadt 1, Tel. 28 50 
GRAZ: Reitschulgasse 3, Tel. 82 3 39 

INNSBRUCK: Heilig-Geist-Straße 6 a, Tel. 22 66 
KLAGENFURT: St.-Veiter Straße 3, Tel. 2046 

LINZ : Mozarlstraße 29, Tel. 22 7 55 
SALZBURG: Lasser Straße 43, Tel. 72 2 84 

Bezirksstellen: 

MÖDLING: Hauptstraße 46, Tel. 28 202 
STEYR: Blumauerstraße 11, Tel. 36 84 

Vollautomatisch ist nur die 
BERNINA-Record, denn bei 
der BERNINA-Record müs--
sen keine Schablonen ge
wechselt werden. 

BERN�NA

saliürmann 
Wien I, Zedlltzgasse 3-5 

MODERNER LEBEN ... 

MIT HAAS&SOHN OLOFEN 

-HEIZEN

Wer glücklicher Besitzer eines

Haas & Sohn-Ölofens ist, 

für den hat der Winter den 

Schrecken verloren 

Zwei Handgriffe nur: Ventil öffnen, einen brennenden 
Docht einwerfen 

Bald darauf wird es im Zimmer gemütlich warm 
Öl nachfüllen nur alle 3 bis 4 Tage erforderlich 
Keine Kohle holen, kein Holz holen, kein Nachlegen 

mehr, keine Asche, kein Staub. Jetzt bleibt die Woh
nung auch im Winter sauber 

Angenehmes Raumklima 
Lieferung durch den Fachhandel 
Mit den neuesten Haas & Sohfl.-Ölgeräten macht Sie die 

interessante Haas & Sohn Olofen-Fibel bekannt 
Zusendung kostenlos 

OLOFEN-VERTRIEBS-G. M. B. H. 
SALZBURG, PFEIFERGASSE 6 
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wirst Du mit 

'SkrfscJ;_'II!Jl:e, !Bergsch-1.1.h:e, SJ?o:zrf:ha.l.bsch,ah:e ,aus den 
Sl)prtschuh-F ach w e rks tii tten 

GMUNDEN

FRANZ MEIN GAST
SrJ.u.4! 

In den besten Fachgeschäften erhältlich 1

�:::::::::::::::::�-=-=====------:-:;;----__: 

�=;;;���� 
JOSEF KUNZE's Wwe. 

Inhaberin Lina Kunze 

Straßenbau und Asphaltierung 

VILLACH, BICHLWEG 2, Telephon 59 59 

STEIRISCHE KÄSE 
mit· der Marke "Panther" 

vom 

MOLKEREIVERBAND 

Graz, Elisabethstraße 11 

� 

VINZENZ BAUER 
EISEN UND EISENWAREN 

EN GROS EN DETAIL 

GMUNDEN. THEATERGASS E 11, RUF 519 u. 790 

Haus- und Küchengeräte 

Ö f e n U n d He r d e der liihrenden Marken 

K o h l e u n d K o k s • Zulahr Ins Haas 

Ae Moser & Sohn KG 

Erzeugung von 

Holzstoff- und weißer Holzpappe 

Pappenspezialitäten 

SACHSENBURG a. d. Drau 

HUNANIC 

N.Ö.
BRANDSCHADEN 

VERSICHERUNG 

WIEN 1, HEBBENGASSE 19 
Telephon 6316 21 Serie 

Das bewährte Insli!ut N \ederösterreichs 

( 

1 

• 

AUTOMOBILE 

NEU UND GEBRAUCHT 

KUNDENDIENST 

UND ERSATZTEILE 

Ständig reichhaltiges Lager an fachlich geprü(len, sellrfTlll erhal

tenen, preisgünstigen Gebrauchtwagen verschiedene.r Marken und 

Typen 
Besichtigen Sie zwanglos w,sere Gebrauchtwagenschau oder ver

langen Sie unsere Liste 

AUTO-LINSER 
Innsbruck 
Leopoldstr. 4-6 u. 18, Tel. 50 62 

Seil 35 Jahren 

liefere ich zur Zufriedenheit aller Kunden 

TrHger, Betoneisen, Torstahl, Baustahlgitter, BaustoUe, Solmnlheu, Slllle, 
DrHhte, Beschl!lge, Werkzeuge, Wasserleitungsrohre, Kuns11talfrohr1, 1anl• 

Illre Artikel, Dien-Herde, Elektroherde, Kilhllchrllnke usw. 

�"'-· a,iM 
EISEHGBOSSHAHDLUHG • KLIGENFUBT 

DETAILGESCIIIPT: SpezlalgeschUlt 111r Haus-Kllcheu11erllle LISE�US : 
Aller Pllllz 29, Aller Platz 17, SlldbahDgllrtil IQ 
Telephon 29 86 Telephon 38 53 Telephon 42 60 

Fernschreiber 03 4408 

0STERREICHISCHE WERTARIIIT 

[WERTHElffll 
BÜROSTAHLMÖBEL 

Wien X, Wlenerbergslraße 21-23, Telephon H 38 U 
Wien I, Walllschgasse 15„Telephon 52 H 18 

Großlager Im Heu■. 

Nach .mehr Au■w■hl. 

Noch mehr Sto�kwer�• 1 

MÖBEL-WEISS 
WIEN VII, BREITEBASSE 5 

Brüder Redlich 
Wien III, Salmgasse 2 Telephon 73 33 86, 72 52 40 

• 

Ausführung 

von Hoch-, Industrie- und Tiefbauten 

Seit1806 
führend 

weil 
verläßlich 

P:.."'9'...a.-=o,, ._ 

DIE QUALITÄTS· � .. (,,v f'�
., 

Bi II i g 

weil 

dauerhaft 

FROTTIERW4REN 
f ROTTIER· HAN OT0C 1-j_E R. - BADETÜCHER. -MATTEN. 

•STOFfE, •BADEMANTEL,• STRANDMODELLE 

JOH.'f}�SOHN 

ELEKTRO• RADIO e GROSSHANDEL 

uElektro-Südost" 

PAUL GLIJXMANN 
WIEN 1, TEINFALTSTR. 5 • Tel. 63 3145/46 

W-ir liefern: 

Installationsmaterial aller Art. Motoren, Maschinen, 
Werkzeuge, Meß- und Prüfgeräte, Infra-Heizgeräte 

Elektromedizinische Geräte 
Beleuchtungskörper, Glühlampen 

Haushaltgeräte aller Art. Radio, Fernsehapparate, 
Magnetophone, Plattenspieler, Schallplatten usw. 

Elektro-Schweißausrüstung 
Provinzversand prompt 

Gegründet 1921 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 Fernruf 82 25 47 
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Jnnsbrucx Brixnersrrasse 3. Tel. 2?42 

AIDenländische 
Industriegas-
& Textilchemie-Werke 
KOMM. GES. HANNS BAUER 
LAMBACH, OBERÖSTERREICH 
Telephon 25 
Flüssige Kohlensäure, N euzeitliebe 
Textilhilfsmittel, Emulgatoren, Hoch
molekulare Elster, Waschmittel 

Beamtenmatura - -
mit "Auszeichnung" bestanden! 

Kein Zufall, wenn man sich nach den 
AULIM-LEHRBRIEFEN 

� 

vorbereitet! 
AULIM-LEHRBRIEFE für deutsche Sprache, 15 Lehrbriefe, Rechtschreiben, Grammatik, Literaturgeschichte. 
AULIM-LEHRBRIEFE für Geschichte, 15 Lehrbriefe, Staatengeschichte, Bürger
kunde, Kulturgeschichte. 
AULIM-LEHRBRIEFE für Geographie, 15 Lehrbriefe, Oesterr.eich, die europäischen Staaten, die außereuropäischen Länder. 
AULIM-LEHRBRIEFE für Philosophie, 4 Lehrbriefe, Psychologie, Logik, Geschichte der Philosophie. 
JEDER LEHRBRIEFS 5.- bzw. S 6.60 
Verl angen Sie bitte· Prospek'te 
In allen Buchhandlungen erhältlich 
Hippolyt-Verlag 
St. Pölten, Linzer Straße 5-7 

► 

► 

ERZEUGUNG SPROGRAMM 

UN 1- BAUTEILE ZUR ZEITSPARENDEN 

AUFBAU PHYSIK 

nach Prof. Ing. Ernst Roller 

GERÄTE ZUR NEUZEITLICHEN 

EXPERIMENTALCHEMIE 

nach Prof. Dr. Ernst Hauer 

ARBEiTSGERl>iTE F□R BIOLOGIE UND 

MIKROSKOPIE 

nach Weidmann, Zach 

GERÄTE F□R MATHEMATIK UND 

DARSTELLENDE GEOMETRIE 

UNIVERSITAS-LEHRMITTEL 

GESELLSCHAFT M.B.H. 

Wien III, Bealrlxgasse 32, Telephon 72 21 87 

EINICHER 
KLAGENFURT 

OROSS- UND EINZELHANDEL 

Detailgeechäfl: Kramerg . 5 Lagerhäuse;: Lastensir. 15 

BETONEISEN -TORSTAHL -BAUSTAHLGITTER 
ITRAGER • STIFTE - DRÄHTE - BAUBESCHLÄGE 
ROHRE· SANITÄRER GROSSHANDEL. HAUS
UND KÜCHENGERÄTE-ÖFEN UND HERDE 

Telephon 4301-4305 

ÜBER 

10.000 

BAUTEN 
AUSGEFÜHRT 

Fernsehreiher 04 453 

SPEZIALITÄT SEIT 1873: 
FABRIKSCHORNSTEINE, DAMPFKESSELEINMAUERUNGEN, 

INDUSTRIEOFENBAUTEN 
DEN HÖCHSTEN SCHORNSTEIN VON ÖSTERREICH 

152 m HOCH 
AUSGEFÜHRT BEI DER ZELLWOLLE A. G., LENZING, O.-Ö. 

S PEZIALBIUUHTEBIEBMUIG UIID BIUMEISTEIFIIMI 
L. GUSSENBAUER & SOHN
WIEII IV, UBOLIIIEIIGISSE 17, · TELEPROII 65 &i 93, 85 98 94

�(ein & \!ong 

Zipferbier 
Brauerei Zipf A. G. Wörgl, Tirol 

Geschäftsbücher, Registraturartikel, 
Kartenreiter, Karteikarten, Spiralnotes, 
Schulhefte, Stenogrammblock liefert 

GUTENBERG 
Fabrik für Bürobedarf, Aktiengesellschaft 

• Graz, Merangasse 35 Tel. 32128

Fragen Sie darüber Ihren Papierhändler 

DRUCKSORTEN FÜR ALLE ZWECKE!

Baugeschäft 1 
JOHANN HOCHRAINER u. eo.

Maurer- und Tischlermeister 
INNSBRUCK, Schneeburggasse 36 
Telephon 23 84 

Ausführung 
aller 
Tischler
arbeiten 

HANS FLAMMER 
Straßenbaugesellschaft 

m.b. H.

Straßenbau, Straßenölungen, Graderungen, 

Fugenvergüsse, Oberflächenbehandlung, 

Mischbeläge 

1 .• Johannesgasse 2 52 99 43 

BÜRO-UNDKLEINMÖBELERZEUGUNG AUSLIEFERUNGSLAGER 

J. FRANZ LEITNER

WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 
TELEPHON '44587 

B0ROMASCHINEN 

B0ROBEDARF ■ Einkauf

■ Verkauf
■ Umtausch

• Steiermark: Fa. Ludwig&Co. Graz, Neutorgasse 47 Telephon 4543 
• Tirol: Fa. Otto Schül7 Innsbruck, Marla-ThereslenStrafle 19 Telephon 6668 

WIEN IX, SCHLICKGASSE 2 und 6 
Telephon 66 41 86, 56 11 12 

Eigene Reparaturwerkstätte 
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Autokarosserie-Reparaturwerk 

Autospenglerei, Autolackiererei, Autosattlerei 

A b s c h l e p p d i e n s t  

ROMAN WALCH 0. H. G. 
BAUUNTERNEHMUNG 

INNSBRUCK, BLAS.-HUE�ER-STRASSE 6 

TELEPHON 2346 

"FlNMAREM GRVPPE 

I T J\ L 1 
S C H I F F A H R'T S G ES E LL S C HA F T • GE H U A 

NORD- u. SODAMERIKA • MITTELAMERIKA 
N O R D ·  u .  SODPAZIFIIC 

LLOYD TRIESTINO 
SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT • TIIEST 

ASI E N . AFR IK A · AUSTRALIEN 

ADR IJ\T ICJ\ 
SCH1FFAHRTSGESELLSCHAFT • VENEDIG 

iXGYPTEN - ISRAEL- LIBANON -SYRIEN· CVPERN 
TORKE 1 - SCHWARZES MEER· GRIECHENLAND 

TIRRENIJ\ 
scH;FFAHRTSGESELLSCHAFT . NEAPEL 

L YBIEN • TUNIS - SIZILIEN • SARDINIEN • KORSIKA 
MALTA- MARSEILLES· SPANIEN· NORD EUROPA 

. 

Auskünfte und Buchungen bei Ihrem Reisebüro sewte der Zweig· 

nlederlassung Wien I, Kärntner Ring 6, Tel.: 65 88 71, FS: 01-1142 

� LEO OPPENAUER � 
KOHLE HEIZÖLE 

INNSBRUCK 

Karwendelstraße 3 a · Telephon 30 80 

JOSEF �RUCKNER 
KOR�EUBURG BEI WIEN, LAAER STRASSE 14 
TELEPHQN 24-0 

, 

Hans W eiskopl 
Eisen-, Stahl- u. Metallwarenhandlung 

Werkzeuge u. Maschinen 

Innsbruck, Leopoldslraße 7 
Telephon 34 66 

Wohlbehütet bist Du, 

wenn hinter Deinen schwer 

erkämpften Rechten die 

große Gemeinschaft aller 

Arbeiter und Angestellten 

- der Österreichische Ge-

1 1 

werkschaftsbund - steht. 

sa·ge nicht immer, daß es 

auch ohne dich geht. Die 

Kraft des ÖGB liegt in der 

D B Anzahl seiner Mitglieder 1 

1 
1 In unserem Ringen um ein 

besseres Leben kommt es 

auf jeden einzelnen an. 

Werde auch Du Mitglied Deiner Gewerkschaft! 

Zylinderschleifwerk ', 1: 

Dipl.-Ing. KARL GÖLS & CO. 
Wien V, Kohlgasse 24-26, Tel. 57 27 04, 57 51 88 

Goldfink 
Nibb-it 
Nockerlgrieß ! 

G. GREGORI

Müllnern bei 
Villach 

cSteinkO-fjUI(. - SKIS CHUHE

mit hohem Schaft 

für Rennläufer und Tourenfahrer 

M EIS T E R A R B EIT 

Ebensee, Oberösterreich 
Telephon 334 

FA. ATZWANGEB 

e Sägewerk / Holzhandel / Holzexport 

e Segheria / Legnami / Eeportazione 

Sillian, Osllirol, Auslrla · Telephon 205 

Bauunternehmung 

INNEREBNER & MAYER 

INNSBRUCK 

· u eow �, ea � a:a �1

Offizielle Verkaufsstelle und Kundendienat da 
Steyr-Daimler-Puch AG 

WIEN XI SCHWECHAT • BRUCKa.d.L. 
Hauptstraße 27 

Tel. 721393 

Hauptplatz 3 
Tel. 776486 

Lagerstraße 2 
Tel. 253 

Tiroler 
Landes-Brandschaden 
Versic·herungs-Anstalt 

das alte, heimische Feuerversicherungs-lnstltut 
empfiehlt sir.h fUr den Abschluß sämtlicher Feuer
versicherungen und Wohnungsversicherungen mit 
Einsclilu8 von Einbruchsdiebstahl, Beraubungs
und Leitungswasserschäden in einer Polizze 

Direktion: INNSBRUCK 
WILHELM■GREIL •S1UlSSE 10 e TEL. 4413 

VERTRETUNGEN IN ALLEN GEMEINDEN TIROLS 

• 
Der Mann 

mit Erfolg 
verwendet 

Während kurzer Zeit 
EINFDHRUNGSGROSSEN vo" 

PRE-ELECTRIC-SHAVE S 20.· 
präpariert das Barthaar lür 

eine schnelle, glatte Elektrorasur 

AFTER SHAVE LOTION S 20.

das hautpflegende, erlrischende 

Rasierwasser 

EAU DE COLOGNE S 22.· 
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